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Obmann, Ing. Albert Moder

Ihr Ing. Albert Moder		
Obmann

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe steirische Transportunternehmerinnen und Transportunternehmer!

Nach reiflicher Überlegung habe 
ich mich entschlossen, die Agenden 
des Vorstehers der steirischen Trans-
porteure in der Wirtschaftskammer 
in andere Hände zu geben. Ich lege 
mein Amt in dieser Funktion am 
31. März 2017 zurück.

In den letzten 10 Jahren als Ob-
mann konnte ich viel für die steiri-
schen Transporteure erreichen und 
mit meinem Team im Ausschuss 
sowie mit dem Fachgruppenbüro 
der WKO Steiermark etliche Erfolge 
einfahren. Doch ich habe auch herbe 

Rückschläge seitens der Politik und 
der Beamten erleben müssen: Nicht 
immer hat alles so funktioniert, wie 
ich es für uns steirische Transpor-
teure wollte. Und dennoch sind mir 
viele positive zukunftswirksame Ge-
spräche im Gedächtnis und ebenso 
viele Dinge, die umgesetzt werden 
konnten.

Auf diesem Wege möchte ich nun al-
len danken, die mich in meinen An-
gelegenheiten zum Wohle der stei-
rischen Güterbeförderer unterstützt 
haben.

Ich wünsche meinem Nachfolger mit 
seinem Team alles Gute und viele Er-
folge für uns Transportunternehmer.
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Ein Obmann mit Durchschlagskraft zieht sich mit 31. März zurück
Nach 11 Jahren Obmannschaft legt Frächter Ing. Albert Moder aus Scheifling seine Funktionen in 
der Wirtschaftskammer zurück und damit auch seine Führung der Fachgruppe für das Güterbeförde-
rungsgewerbe. Er darf auf eine bewegte und herausfordernde, aber auch von Erfolgen geprägte Zeit 
zurückblicken …
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Kommentar 
DI Anja Genser
Fachgruppengeschäftsführerin für das Güterbeförderungsgewerbe

Der einfache Weg ist in der Interessenvertretung 
selten ein zielführender Weg. Albert Moder hat das 
gewusst − und was noch viel wichtiger ist: Er hat 
danach gehandelt. Als Branchenvertreter, der im 
Sinne seiner Mitglieder stets unbequem geblieben 
ist und der mit viel Herzblut die Anliegen der stei-
rischen Frächter, aber auch die seiner Region ver-
treten hat. Dafür gebührt Albert Moder nicht nur 
Respekt, sondern vor allem auch Dank und Aner-
kennung der Wirtschaft! 

Kommentar 
KR Alfred Ferstl
Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der 
WKO Steiermark

Mit Albert Moder verliert die Branche einen Interessenvertre-
ter, der sich nie gescheut hat, die Probleme der Branche offen 
anzusprechen und so die Politik zum Handeln zu zwingen. 
Viele so errungene Erfolge, in nicht immer friktionsfreien Dis-
kussionen, prägten nicht nur seinen Weg, sondern tragen noch 
heute zum Nutzen für die gesamte Transportbranche bei. So 
wünsche ich dir, lieber Albert, alles Gute und mögest du deine 
nun neu gewonnene Zeit künftig bei deinen Hobbys, der Jagd 
und dem Golfsport, und mit deiner Familie genießen können.

Engagement ohne Ende, knallhar-
te Diskussionen und sprühend vor 
Ideen − so habe ich in meiner Funk-
tion als Fachgruppengeschäftsführe-
rin Ing. Albert Moder kennen und 
schätzen gelernt. Es war nicht immer 

Kommentar 
Josef Herk
Präsident WKO Steiermark 

einfach mit ihm zusammen zu arbei-
ten, den Konflikt mit Albert habe ich 
dennoch nie gescheut. Ich war stolz 
an seiner Seite für die Interessen der 
Transportwirtschaft kämpfen zu dür-
fen. Seit 2013, seit ich die Fachgruppe 

von Mag. Oliver Käfer übernehmen 
durfte, waren wir im Duo unterwegs. 
Alberts Vehemenz, mit der er Prob-
leme anging, hat mir Mut gemacht. 
Die Erfolge, die wir erzielen konn-
ten, haben mich gestärkt, aber auch 
bestärkt weiterzumachen. Einer der 
wohl größten Erfolge von Albert Mo-
der in den letzten Jahren war der Auf- 
und Ausbau einer effizienten Koope-
ration mit der Finanzpolizei, um der 
illegalen Kabotage und dadurch der 
Bedrohung des heimischen Marktes 
durch ausländische Frächter entge-
genzuwirken. Auch beim Fall des 
Nacht-60ers auf etlichen Teilstücken 
der österreichischen Autobahnen war 
Albert an vorderster Front mit dabei. 
Und ebenso die Neu-Textierung der 
Einsatzzeit im aktuellen KV trägt 
seine Handschrift. Noch viele erfolg-
reich abgeschlossene Projekte könnte 
ich nennen, doch die nachfolgenden 
Kommentare werden meine Worte 
ergänzen und vervollständigen. 
Auf jeden Fall möchte ich mich für 
die gute Zusammenarbeit und für das 
Gelernte bedanken. Alles Gute lieber 
Albert und weiterhin viel unterneh-
merischen Erfolg sowie viele glückli-
che Stunden mit deiner Familie und 
bei deinen Hobbys.

Von 
10.04.1997 bis 20.04.2000 kooptiert im Ausschuss
20.04.2000 bis 13.10.2006 Ausschussmitglied
13.10.2006 bis 31.03.2017 Obmann

08.10.2007 bis 31.03.2017 FV-Ausschussmitglied
10.09.2012 bis 10.06.2015 Obmann-Stellvertreter

08.01.1998 bis jetzt Regionalstellenausschuss Murtal
17.08.2000 bis 10.06.2010 Vorsteher Regionalstellenausschuss 	Murtal

13.10.2006 bis 21.04.2015 Mitglied Spartenkonferenz Sparte Transport und Verkehr

18.04.2007 bis 20.05.2015 Wirtschaftsparlament Wirtschaftskammer Steiermark

Ing. Albert Moder, seine Funktionen in der WKO Steiermark

INFO-Box
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Kommentar 
Mag. Oliver Käfer
ehemaliger Fachgruppengeschäftsführer für das Güter-
beförderungsgewerbe

Auf Franz Glanz folgte Albert Moder als Sprecher der stei-
rischen Transporteure. Die Zeit war geprägt von der Um-
setzung des Road Pricing, der Osterweiterung, des Aus-
flaggens heimischer Betriebe und einem stetigen Steigen 
der Treibstoffkosten. Die Einführung des digitalen Kon-
trollgeräts und das dadurch plötzliche rigorose Bestrafen 
von Minuten-Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten 
war man in der Branche auch nicht gewohnt. Auch die 
Rundholzfrächter waren plötzlich mit einer neuen Art 
der Ladungssicherung konfrontiert. In dieser Zeit des 
großen Wandels wusste man oft gar nicht, welches neue 

Kommentar 
Dr. Anton Moser
Geschäftsführer der Sparte Transport und Verkehr in Ruhe

Nach fast 11 Jahren an der Spitze der Fachgruppe für das 
Güterbeförderungsgewerbe wird Ing. Albert Moder mit 
31. März 2017 diese sehr verantwortungsvolle Funktion in 
neue Hände legen.
Mit ihm verlässt ein kompromissloser Verfechter der Anlie-
gen der Transportwirtschaft die interessenspolitische Büh-
ne. Der scheidende Obmann hat sich den Ruf erworben, 
keinem Problem aus dem Weg zu gehen, sondern mit bei-
den Händen zuzupacken. Als in Ausübung dieser Funktion 
durchaus nicht immer Bequemer und Angepasster hat sich 
Moder sowohl in der Steiermark als auch auf Bundesebene 
über den Fachverband, wo er mehrere Jahre die Position 
eines stellvertretenden Fachverbandsobmannes innehatte, 
großen Respekt und Anerkennung erworben. Mit dem 
Erreichen wichtiger politischer Ziele in der Interessenver-
tretung legt Moder nun die Funktion in neue Hände, um 
sich dem eigenen Transportunternehmen wieder mit voller 
Kraft widmen zu können.
Und es ist eine sehr erfolgreiche Bilanz, auf die der lang-
jährige Fachgruppenobmann nicht ohne Stolz verweisen 
kann:
Von den umfangreichen wirtschaftlichen Problemen, mit 
denen sich das Güterbeförderungsgewerbe insbesondere 

seit der Erweiterung der EU in Sachen Kabotagefahrten 
konfrontiert sieht, über immer strengere technische Auf-
lagen, Fahrbeschränkungen im Rahmen der Klimaschutz-
Politik, oft überbordenden arbeitsrechtlichen Bestim-
mungen mit einer für viele nicht mehr nachvollziehbaren 
erstickenden Kontrolltätigkeit bis hin zum Image des Lkws, 
den zwar jeder braucht, den aber nicht alle wirklich mögen  
−  die Aufgaben in der Interessenvertretung waren und sind 
außergewöhnlich fordernd und trotz vollen Einsatzes oft 
genug nur in Teilbereichen erfolgreich zu bewältigen. Von 
dieser schier unendlichen Fülle von Problemen, zu denen 
sich laufend neue gesellten und gesellen, ließ sich Obmann 
Moder nie entmutigen. Seine Arbeitsweise war gekenn-
zeichnet von einer erfrischend offenen Konfrontationsbe-
reitschaft. Probleme wurden stets direkt angesprochen und 
auf den Punkt gebracht, abseits allfälliger, dann oft als dip-
lomatisch bezeichneten Verrenkungen.
Als wesentlichen Erfolg gegen die unlautere Konkur-
renz durch Inlandsfahrten von Frächtern aus EU-Staaten 
mit teilweise eklatant niedrigeren Personalkosten konnte 
Moder eine Verstärkung der behördlichen Kontrolltätig-
keit und Verschärfung der Strafpraxis durchsetzen − ein 
durchaus nicht kleiner Tropfen auf einem heißen Stein. An 
rechtliche Grenzen wiederum stoßen seine nicht minder 
vehementen Bemühungen zur Eindämmung von Schwarz-
fahrten durch Unbefugte − das Gesetz sieht hier ein Ver-
waltungsstrafverfahren mit Geldstrafen vor, nicht jedoch 
ein sofortiges Abstellen der eingesetzten Fahrzeuge. 
Die Initiative ergriff Albert Moder auch im Hinblick auf 
Verkehrsbeschränkungen wie Gewichtsbeschränkungen 
von Verkehrswegen und die Anordnung zeit- und damit 
kostenintensiver Umleitungen als Folge von Unfällen oder 
witterungsbedingten Sperren; seine Forderung nach fixen 
Ausweichrouten und einem entsprechenden Einsatzplan 
für Exekutive, Feuerwehr und Straßendienst wurde letzt-
lich von den zuständigen Behörden aufgegriffen und auf 
einigen Strecken ein Notfallplan erarbeitet.

Zahlreiche weitere Erfolge und Teilerfolge runden die Er-
folgsbilanz ab. Es liegt dabei in der Natur der Sache, dass 
trotz beachtlicher Erfolge in der Interessenvertretung die 
wirtschaftliche Situation einzelner Mitgliedsbetriebe in die-
sen schwierigen, sehr fordernden Zeiten einer Zufrieden-
heit wenig Raum gibt − zu enge Grenzen sind im Konzert 
widerstreitender Interessen in Bevölkerung und Politik den 
Chancen und Möglichkeiten einer Fachgruppe gezogen, 
Erfolge auf der ganzen Linie zu erzielen.

Albert Moder ging es in Ausübung seiner Funktion nie da-
rum, sich allenfalls beliebt zu machen − er scheute keine 
harte fachliche Auseinandersetzung, wenn es darum ging, 
die Position des Güterbeförderungsgewerbes zu verbessern 
− sein erfolgreiches Wirken wird Ansporn für die künftige 
Arbeit der Fachgruppe sein.

Thema das Fachgruppenbüro in der Früh zu erwarten 
hatte. Auch der Streik der österreichischen Transporteu-
re mit der gemeinsamen Sternfahrt nach Wien und der 
Pressekonferenz vor dem Café Landtmann fiel in diese 
Zeit. Nicht zu vergessen, hielten auch die Manipulatio-
nen von Transportunternehmen bei den Tachografen die 
Branche in Atem. Wahrscheinlich könnte ich als damali-
ger Geschäftsführer ein Tagesseminar machen, um über 
die täglichen stundenlangen Tag- und Nacht-Diskussio-
nen mit Albert zu erzählen. Für andere Branchen, deren 
Geschäftsführung ich auch hatte, blieb zu dieser Zeit für 
deren Interessenvertretung eigentlich kaum Zeit. Albert 
machte die schon lange existierende Marke „Friends on 
the Road“ zu einer echten Marke, die in Österreich heu-
te nicht mehr wegzudenken ist. Es wurde der PR-Beitrag 
als Teil der Grundumlage diskutiert und bei uns einge-
führt, um diese so wichtige Image-Aktion als unverzicht-
bare und effiziente Werbung für die Branche umsetzen 
zu können. Ständiges Anzeigen von gewerberechtlichen 
Übertretungen wie illegale Kabotage und illegale Güter-
beförderung standen wie auch heute noch an der Tages-
ordnung. In dieser Zeit konnten wir auch erstmals viele 
100.000e Euro an Förderungen für steirische Transport-
unternehmer für den Ankauf von schadstoffarmen Lkw 
an Land ziehen. 

Mit Albert gemeinsam zu arbeiten war mehr als eine He-
rausforderung und auch nicht immer ganz einfach. Wir 
waren nicht immer einer Meinung. 

Ich wünsche vor allem auch der Familie von Albert jetzt 
mehr gemeinsame Stunden und weiterhin alles Gute und 
dem Transportunternehmen weiterhin viel Erfolg.

©
Fo

to
s:

 W
KO



 			      | 11 | 

Verkehrsinfo national

| 10 |  								         | 10 |  								         

Verkehrsinfo national

Übersicht über die KV-Abschlüsse 2017 
im Güterbeförderungsgewerbe
Nachdem nun alle Kollektivverträge im Güterbeförderungsgewerbe abgeschlossen und auch unterschrieben sind, sind 
die Kollektivverträge in Kraft und auch auf der Website unter www.wko.at/stmk/transporteure abrufbar.

Onlineratgeber Lkw-Fahrverbot: Abfragen, ob man fahren darf
Die Wirtschaftskammern Öster-
reichs haben ihren Onlineratgeber 
zum Lkw-Fahrverbot in Österreich 
überarbeitet und die neuen Regeln 
von Tirol und dem Burgenland ein-
gearbeitet. 
Das unter http://lkwfahrverbot.wko-
ratgeber.at/zu findende Angebot be-

LSD-BG-Änderungen zum 1. Jänner 2017 

Das Lohn- und Sozialdumping-Be-
kämpfungsgesetz (LSD-BG) wurde 
im Juni 2016 umfassend novelliert 
und trat „mit 1. Jänner 2017 in Kraft 
und ist auf Sachverhalte anzuwen-
den, die sich nach dem 31. Dezember 
2016 ereignen.“ 
Das Bundesblatt dazu, finden Sie un-
ter: http://tinyurl.com/kcmdgsx

Geltungsbereich
Die Bestimmungen des LSD-BG 
treffen nun auch vollinhaltlich Sach-
verhalte der Güterbeförderung nach 
Österreich (bilaterale Verkehre) und 
innerhalb (Kabotage) von Österreich. 
Lediglich Transitfahrten durch Ös-
terreich sind von der Anwendung 
ausgenommen. Hierzu heißt es:

§ 1 (5) Dieses Bundesgesetz findet 
keine Anwendung, wenn der Arbeit-
nehmer ausschließlich zur Erbrin-
gung folgender Arbeiten von gerin-
gem Umfang und kurzer Dauer nach 
Österreich entsandt wird: […]

	 […] die Tätigkeit als mo-
biler Arbeitnehmer oder als Besat-
zungsmitglied (§ 4 der Schiffsbe-
satzungsverordnung, BGBl. II Nr. 
518/2004) in der grenzüberschrei-
tenden Güter- und Personenbeför-
derung (Transportbereich), sofern 
die Arbeitsleistung ausschließlich 
im Rahmen des Transitverkehrs er-
bracht wird und nicht der gewöhnli-
che Arbeitsort in Österreich liegt,

Meldepflichten
Hierzu heißt es im § 19 (1): Ar-
beitgeber und Überlasser mit Sitz 
in einem EU-Mitgliedstaat oder 
EWR-Staat oder der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft haben die 
Beschäftigung von nach Österreich 
entsandten Arbeitnehmern und 
nach Österreich überlassenen Ar-

rücksichtigt alle Fahrverbote auf Au-
tobahnen und Schnellstraßen: und 
zwar die klassischen Fahrverbote wie 
Wochenendfahrverbot, aber auch die 
neuen Umweltfahrverbote mit ihren 
Abgasplaketten. Es zeigt auch auf, wo 
man schon Abgasplaketten benötigt. 
Die Abfragen können für eine be-

stimmte Fahrt bis zu einem Jahr im 
Voraus getätigt werden. Als Ergebnis 
bekommt man eine individuelle Zu-
sammenfassung der geplanten Fahrt, 
die man auch ausdrucken kann.

Link: 
http://lkwfahrverbot.wkoratgeber.at/

beitskräften zu melden. Die Mel-
dung hat für jede Entsendung oder 
Überlassung gesondert zu erfolgen. 
Nachträgliche Änderungen bei den 
Angaben gemäß Abs. 3 oder Abs. 4 
sind unverzüglich zu melden. Ein Be-
schäftigter, der einen Arbeitnehmer 
zu einer Arbeitsleistung nach Öster-
reich entsendet, gilt in Bezug auf die 
Meldepflichten nach diesem Absatz 
und den Abs. 2 und 3 als Arbeitgeber.

Sowie (§ 19 (3)):

(3) Die Meldung nach Abs. 1 hat für 
jede Entsendung gesondert zu erfol-
gen und hat folgende Angaben zu 
enthalten; nachträgliche Änderungen 
bei den Angaben sind unverzüglich 
zu melden:
	 1.	 Name, Anschrift und Ge-

werbeberechtigung oder Un-
ternehmensgegenstand des Ar-
beitgebers im Sinne des Abs. 1, 
Umsatzsteueridentifikationsnum-
mer,

	 2.	 Name und Anschrift der zur 
Vertretung nach außen Berufenen 
des Arbeitgebers,

	 3.	 Name und Anschrift der An-
sprechperson nach § 23 aus dem 
Kreis der nach Österreich ent-
sandten Arbeitnehmer oder der in 
Österreich niedergelassenen zur 
berufsmäßigen Parteienvertretung 
befugten Personen (§ 21 Abs. 2 Z 
4),

	 4.	 Name und Anschrift des (in-
ländischen) Auftraggebers (Gene-
ralunternehmers),

	 5.	 die Namen, Anschriften, 
Geburtsdaten, Sozialversiche-
rungsnummern und zuständigen 
Sozialversicherungsträger sowie 
die Staatsangehörigkeit der nach 
Österreich entsandten Arbeitneh-
mer,

	 6.	 Zeitraum der Entsendung 
insgesamt sowie Beginn und vor-

aussichtliche Dauer der Beschäfti-
gung der einzelnen Arbeitnehmer 
in Österreich, Dauer und Lage 
der vereinbarten Normalarbeits-
zeit der einzelnen Arbeitnehmer,

	 7.	 die Höhe des dem einzelnen 
Arbeitnehmer nach den österrei-
chischen Rechtsvorschriften ge-
bührenden Entgelts und Beginn 
des Arbeitsverhältnisses beim Ar-
beitgeber,

	 8.	 Ort (genaue Anschrift) der 
Beschäftigung in Österreich (auch 
andere Einsatzorte in Österreich),

	 9.	 in den Fällen des § 21 Abs. 
2 Angabe der Person (genaue An-
schrift) oder der Zweigniederlas-
sung (genaue Anschrift), bei der 
die Meldeunterlagen und Lohn-
unterlagen bereitgehalten werden,

	 10.	 die Art der Tätigkeit und 
Verwendung des Arbeitnehmers 
unter Berücksichtigung des maß-
geblichen österreichischen Kol-
lektivvertrages,

	 11.	 sofern für die Beschäftigung 
der entsandten Arbeitnehmer im 
Sitzstaat des Arbeitgebers eine 
behördliche Genehmigung erfor-
derlich ist, jeweils die ausstellende 
Behörde sowie die Geschäftszahl, 
das Ausstellungsdatum und die 
Geltungsdauer oder eine Ab-
schrift der Genehmigung,

	 12.	 sofern die entsandten Ar-
beitnehmer im Sitzstaat des Ar-
beitgebers eine Aufenthaltsge-
nehmigung benötigen, jeweils die 
ausstellende Behörde sowie die 
Geschäftszahl, das Ausstellungs-
datum und die Geltungsdauer 
oder eine Abschrift der Genehmi-
gung.

Die Meldung der Fahrer von grenz-
überschreitenden Transporten und 
Kabotagetransporten nach § 19 Abs. 
3 Lohn- und Sozialdumping-Be-
kämpfungsgesetz (LSD-BG) erfolgt 

Betroffenheit und Auswirkungen auf den (ausländischen) Transportbereich!


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Grenzüberschreitende Dienstleitung von Selbstständigen

Selbstständig Erwerbstätige (Einzel-
unternehmerin/Einzelunternehmer 
ohne Arbeitnehmerin/Arbeitneh-
mer), welche eine Werksvertrags-
leistung erbringen (Ein-Mann-Un-
ternehmer) unterliegen nicht der 
Verpflichtung einer Meldung einer 
Entsendung; sie haben sich nicht mit 
dem Formular ZKO3 zu entsenden!

Selbstständige Erwerbstätige bei Aus-
übung eines in Österreich reglemen-
tierten Gewerbes haben stattdessen 

34. KFG-Novelle
Die 34. KFG-Novelle ist am 13. Jän-
ner 2017 im Bundesgesetzblatt (Teil I 
Nr. 9/2017) erschienen. Die Novelle 
enthält zahlreiche Änderungen, die 
auch den tatsächlichen gelebten Ver-
kehr betreffen. 

Auf einige wesentliche Änderungen 
wird kurz hingewiesen:

•	 Die Definition des kombinier-
ten Verkehres wurde abgeändert. 
Straßentransporte (Vor-/Nach-
laufverkehre) in diesem besonde-
ren Segment sind nur noch im 
Umkreis von höchstens 150 km 
Luftlinie zulässig. Diese Regelung 
tritt mit 7. Mai 2017 in Kraft.

•	 Der Transport von 45-Fuß-Con-
tainern wird ab 7. Mai 2017 er-
laubt. 

•	 Fahrzeuge mit alternativen An-
trieb dürfen ab 7. Mai 2017 einen 
höheren hzG-Wert aufweisen.

•	 Fahrzeuge mit Elektroantrieb und 
einem höchst zulässigen Gesamt-
gewicht von nicht mehr als 4 250 
kg, die im Umkreis von 50 km 
vom Standort des Unternehmens 
zur Güterbeförderung verwendet 
werden, können seit dem 14. Jän-
ner 2017 eingesetzt werden. Zu 

mittels des elektronischen Formulars 
ZKO 3 (online ausfüllbar): 
https://http://tinyurl.com/mvq3x7m 
(das Formular ist in folgenden Spra-
chen abrufbar: [ Deutsch | Čeština 
| English | Español | Hrvatski | Ita-
liano | Magyar | Polski | Română | 
Slovenščina | Slovensky ]

Zu den „Mobilen Arbeitnehmern“ (= 
Fahrer) heißt es in den Erklärungen 
(grüner Button) unter Punkt 7. des 
Formulars (Angabe zur verpflichten-
den Bereithaltung der Meldeunter-
lagen UND Lohnunterlagen gemäß 
§ 19 Abs. 3 Z 9 LSD-BG):

Mobile Arbeitnehmer
Betreffend mobiler Arbeitnehmer im 
Transportbereich (Güter- und Perso-
nenbeförderung auf dem Schienen-, 
Land-, Luft- oder Wasserweg) hat die 
Meldung VOR Einreise in das Bun-
desgebiet zu erfolgen. Die Melde-
unterlagen sind ausschließlich im 
Fahrzeug (= der Beschäftigungsort) 
bereitzuhalten.

Im Falle der Spontan-Kabotage gilt: 
Meldung VOR Arbeitsaufnahme! 
Aber sonst gilt: Meldeunterlagen 
(ZKO-Meldung und SV-Unterlagen) 
sind zwingend im Fahrzeug bereitzu-
halten.

Hinweis: Im Transitverkehr (Durch-
reise, Durchfuhr in Österreich und 
OHNE Kabotage) ist keine Meldung 
zu erstatten.

Welche Formulare sind 
bereitzuhalten?
Am Ort in Österreich, an dem die 
entsandten oder überlassenen Arbeit-
nehmer/innen zum Einsatz kommen, 
müssen die folgenden Unterlagen be-
reitgehalten werden:
•	 das Sozialversicherungsdokument 

A1 − siehe dazu Menüpunkt An-
meldung zur Sozialversicherung

•	 eine Kopie der Meldung der Ent-
sendung – siehe dazu Menüpunkt 
Meldepflichten

•	 Lohnunterlagen, aus denen je-
denfalls hervorgeht, welches 
Entgelt den Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen während ih-
rer Beschäftigung in Österreich 
tatsächlich ausbezahlt wird.

Zu diesen Unterlagen zählen: 

�� der Arbeitsvertrag oder eine 
schriftliche Aufzeichnung über 
den Inhalt des Arbeitsvertrags;

�� Lohnzettel, Lohnzahlungsnach-
weise des Arbeitgebers/der Ar-
beitgeberin oder Banküberwei-
sungsbelege;

�� Lohnaufzeichnungen;
�� Unterlagen betreffend die Lohn-

einstufung.
Diese Unterlagen müssen in deut-
scher Sprache vorliegen. Die Ver-
pflichtung zur Bereithaltung der Loh-
nunterlagen am Arbeits-(Einsatz-)
Ort trifft bei Entsendungen den 
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin, bei 
Überlassungen den Beschäftiger/die 
Beschäftigerin. 

Quelle: http://www.entsendeplatt-
form.at/cms/Z04/Z04_5.5/formali-
taeten/unterlagen 

Welcher Lohn ist mindestens 
zu bezahlen?

Arbeitnehmer/innen, die zur Ar-
beitsleistung nach Österreich ent-
sandt werden, haben Anspruch auf 
zumindest jenes Entgelt, das in Ös-
terreich nach Gesetz, Verordnung 
oder Kollektivvertrag zusteht.

Nach Österreich überlassene Arbeit-
nehmer/innen haben Anspruch auf 
jenes Entgelt, das im Kollektivvertrag 
für den Beschäftigerbetrieb in Öster-
reich oder das im Kollektivvertrag für 
die Arbeitskräfteüberlassung vorgese-
hen ist.

Unternehmen, die Arbeitnehmer/
innen nach Österreich entsenden 
oder überlassen, sind verpflichtet, 
zumindest den in Österreich gel-
tenden Mindestlohn auszubezah-
len.

Die konkrete Höhe des Mindest-
lohns ist in Österreich nicht durch 
Gesetz geregelt, sondern ergibt sich 
im Regelfall aus dem Kollektivver-
trag, der für die Branche und die 
Tätigkeit anzuwenden ist.
Eine Entlohnung unterhalb des Min-
destniveaus ist in Österreich mit ho-
hen Geldstrafen verbunden. Unab-
hängig davon können Arbeitnehmer/
innen die Differenz bei Gericht ein-
klagen (letzteres gilt für das Güterbe-
förderungsgewerbe nicht).

Quelle: http://www.entsendeplatt-
form.at/cms/Z04/Z04_2/mindest-
lohn 

Weitere Informationen finden 
Sie auch unter: 
www.entsendeplattform.at 

eine „grenzüberschreitende Dienst-
leistungsanzeige“ an das Bundes-
ministerium für Wissenschaft, For-
schung und Wirtschaft zu erstatten. 

Ein Unternehmen, sowie die/der 
selbstständig Erwerbstätige haben bei 
Ausübung eines in Österreich regle-
mentierten Gewerbes, eine „grenz-
überschreitende Dienstleistungsan-
zeige“ an das Bundesministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Wirt-
schaft zu erbringen. 

Informationen dazu unter 
www.bmwfw.gv.at

Für die Beurteilung, ob eine (ech-
te) selbstständige Vertragserfüllung 
(i. d. R. Werkvertrag) stattfindet, ist 
der wahre wirtschaftliche Gehalt und 
nicht die äußere Erscheinungsform 
des Sachverhalts ausschlaggebend. 
Der alleinige Besitz einer Gewerbe-
berechtigung ist nicht ausreichend (§ 
2 Abs. 1 LDS-BG).

beachten ist, dass die gewerbe-
rechtlichen Vorschriften in Bezug 
auf das Konzessionsrecht und die 
damit verbundenen Gewichts-
grenzen nach wie vor unverändert 
Gültigkeit haben!

•	 Die EU-rechtlich geregelten tech-
nischen Unterwegskontrollen für 
Fahrzeuge der Klassen M2, M3, 
N2, N3, O3 und O4 sowie ge-
werblich genutzte Zugmaschinen 
der Fahrzeugklasse T5 (bauart-
bedingte Höchstgeschwindigkeit 
größer 40 km/h) und die dazu-
gehörigen Bestimmungen werden 
ab 20. Mai 2018 angewendet.

•	 Die Verwendung von Radar- oder 
Laserblocker ist seit dem 14. Jän-
ner 2017 verboten.

•	 Der neu eingeführte § 101a KFG 
betreffend Gewichtsangaben bei 
Containertransporten ist ab 7. 

Mai 2017 anzuwenden.
•	 Das abgeänderte Risikobewer-

tungssystem mit den zusätzlich 
zu berücksichtigten Punkten wird 
mit 1. Juli 2017 in Kraft treten.

•	 Die Bestimmungen zur Fahr-
schuldatenbank gelten ab 1. Jän-
ner 2018.

•	 Die erweiterte Staffelung der 
Strafkategorien (siehe § 134 Abs. 
1 b KFG) gilt seit 14. Jänner 
2017.

•	 Der öffentlich viel diskutierte 
sogenannte Beifang im Rahmen 
der bildgebenden Verkehrsüber-
wachung (z. B. mit Handy telefo-
nieren während der Geschwindig-
keitskontrolle) ist seit 14. Jänner 
2017 statthaft.

Das Bundesgesetzblatt ist unter www.
wko.at/stmk/transporteure abrufbar.Fo
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Am 21. Jänner 2017 ist, wie bereits 
angekündigt, die neue Luftreinhalte-
verordnung („Feinstaubverordnung“) 
für das Burgenland in Kraft getreten. 
Somit gelten bestimmte Lkw-Fahr-
verbote.

Betroffen sind ALLE Lastkraftwagen, 
Sattelkraftfahrzeuge und Sattelzug-
fahrzeuge mit einem Euro-0-Motor, 
Euro-1-Motor und Euro-2-Motor 
(N1, N2, N3).
Das Fahrverbot enthält keine Ein-
schränkung bezüglich der Gewichts-
klasse der Lkw. Daher sind auch 
Fahrten mit alten Klein- und Kleinst-
Lkw verboten (z. B. Fiskal-Lkw, 
Kleintransporter, Business-Vans oder 
Geländewagen, die als Lkw zugelas-
sen sind).
Da die Fahrverbote für Lkw, Sattel-
kraftfahrzeuge und Sattelzugfahrzeu-
ge gelten, sind Sonderkraftfahrzeuge, 
selbst fahrende Arbeitsmaschinen 
und ähnliche Fahrzeuge (z .B. Wohn-
mobile) nicht vom Fahrverbot be-
troffen. Nur jene Kraftfahrzeuge, die 
im Zulassungsschein die Eintragung 
Lastkraftwagen, Sattelkraftfahrzeug 
oder Sattelzugfahrzeug aufweisen, 
sind vom Fahrverbot betroffen!

Es gelten folgende Umsetzungsfris-
ten, die wir für unsere Unterneh-
men mit der Landesregierung aus-
verhandeln konnten:

Fahrverbot für Euro 0: gilt ab In-
krafttreten der VO (Tag nach der 
Veröffentlichung im Landesgesetz-
blatt, das ist der 21. Jänner 2017)
Übergangsfrist: 1 Jahr ab Inkrafttre-
ten des Fahrverbots (gilt nur für die 
Unternehmer, die bisher aufgrund 
der Ziel- und Quellverkehrsregelung 
ausgenommen waren.)
Fahrverbot gilt daher 
ab 21. Jänner 2018

28. StVO-Novelle
Verbesserungen für Werttransporte/E-Fahrzeuge (Ladevorgang) betreffend Halte- und Parkverbote 
(Zusatztafel) erreicht

Mit der Novelle der 28. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist nun geklärt, dass die privaten Werttransport-
anbieter bei der Zustellung und Abholung von Bargeld oder Edelmetallen an Halte- und Parkverbote nicht gebunden 
sind. Diese Bestimmung ist seit 14. Jänner 2017 in Kraft.
Sie enthält u. a. für Werttransporte im § 26a folgende Verbesserung:

Frühere Fassung
(4) Die Lenker 
1. von Fahrzeugen der Österreichischen Post Aktienge-
sellschaft und der Telekom Austria Aktiengesellschaft, 
2. von Fahrzeugen sonstiger Post-, Paket-, Telekom-
munikations- oder Fernmeldedienstanbieter, 
3. von Fahrzeugen der Fernmeldebüros oder 
4. von Fahrzeugen, die im Auftrag eines der unter Z 1 
oder 2 genannten Dienstanbieter fahren, 
sind bei der Zustellung und Abholung von Postsen-
dungen, bei der Instandhaltung von Telekommunika-
tions- oder Fernmeldeeinrichtungen sowie bei Einsät-
zen der Funküberwachung an Halte- und Parkverbote 
nicht gebunden, sofern dies der Betriebseinsatz erfor-
dert und der übrige Verkehr dadurch nicht wesentlich 
beeinträchtigt wird. 	

Neufassung
(4) Die Lenker 
1. von Fahrzeugen der Österreichischen Post Aktienge-
sellschaft und der Telekom Austria Aktiengesellschaft, 
2. von Fahrzeugen sonstiger Post-, Paket-, Telekommu-
nikations- oder Fernmeldedienstanbieter, 
3. von Fahrzeugen von Werttransportanbietern, 
4. von Fahrzeugen der Fernmeldebüros oder 
5. von Fahrzeugen, die im Auftrag eines der unter Z 1 
bis 3 genannten Dienstanbieter fahren, 
sind bei der Zustellung und Abholung von Postsen-
dungen, bei der Instandhaltung von Telekommunika-
tions- oder Fernmeldeeinrichtungen, bei der Zustellung 
und Abholung von Bargeld oder Edelmetallen sowie bei 
Einsätzen der Funküberwachung an Halte- und Park-
verbote nicht gebunden, sofern dies der Betriebseinsatz 
erfordert und der übrige Verkehr dadurch nicht wesent-
lich beeinträchtigt wird. 

Des Weiteren wurde im Bereich der E-Mobilität folgende Möglichkeit der Zusatztafel bei Halte-/Parkverboten einge-
führt (§ 54 lit. m): 

m) ausgenommen

Luftreinhalteverordnung  2016 Burgenland – 
Lkw-Fahrverbote

Eine solche Zusatztafel unter dem 
Zeichen ‚Halten und Parken ver-
boten‘ zeigt an, dass das Halte- und 
Parkverbot nicht für ein von außen 
aufladbares Kraftfahrzeug mit einem 
Antriebsstrang, der mindestens einen 
nicht-peripheren elektrischen Motor 
als Energiewandler mit einem elek-
trisch aufladbaren Energiespeicher-
system, das extern aufgeladen wer-
den kann, enthält (Elektrofahrzeug), 
während des Ladevorgangs gilt.

Fahrverbot für Euro 1: Inkrafttreten 
ab 1. Oktober 2017
Übergangsfrist: 3 Jahre ab Inkrafttre-
ten des Fahrverbots
Fahrverbot gilt daher 
ab 1. Oktober 2020

Fahrverbot für Euro 2: Inkrafttreten 
ab 1. Oktober 2018
Übergangsfrist: 3 Jahre ab Inkrafttre-
ten des Fahrverbots
Fahrverbot gilt daher 
ab 1. Oktober 2021

Zusatzbestimmung für Euro 0 bis 
Euro 2: Die Übergangsfristen gel-
ten nur sofern jeweils die Kraft-
fahrzeuge vor dem 1. November 
2016 für denselben Unternehmer 
zum Verkehr zugelassen waren.

Kennzeichnungspflicht: 
ab 1. Oktober 2017

Alle Lastkraftwagen, Sattelkraftfahr-
zeuge und Sattelzugfahrzeuge, welche 
vom Fahrverbot für Euro 0, Euro 1 
und Euro 2 ausgenommen sind, sind 
mit einer Abgasklassen-Kennzeich-
nungsplakette zu kennzeichnen.
Die Abgasplakette erhält man kos-
tenpflichtig in jeder Autowerkstätte. 
Die Plakette ist sinnvollerweise bei 
der nächsten jährlichen Überprüfung 
des Lkw anzubringen.

Die wichtigsten Ausnahmen 
für die Wirtschaft:

Generelle Ausnahmen (Auszug):
•	 Bei Ausnahmen für den Werk-

verkehr (N1, N2) und bei über-
wiegendem öffentlichen Interesse 
muss man einen Antrag bei der 
Behörde stellen und darf nur dann 
im Sanierungsgebiet fahren, wenn 
man den Ausnahmebescheid mit-
führt und die IG-L-Plakette auf 

dem Auto angebracht hat.
•	 Einsatzfahrzeuge, Fahrzeuge im 

öffentlichen Dienst, Fahrzeuge 
des Straßendienstes, der Bahner-
haltung, der Wasser- und Ener-
gieversorgung, der Kanalwartung 
und der Müllabfuhr sowie Fahr-
zeuge im Einsatz im Katastro-
phenfall (gilt auch für Lkw, die in 
deren Auftrag fahren).

•	 Fahrzeuge der Land- und Forst-
wirtschaft (nur land- oder forst-
wirtschaftliche Haupttätigkeit),

•	 Fahrzeuge, für deren Benützung 
im Sanierungsgebiet ein im Ein-
zelfall zu prüfendes überwiegen-
des öffentliches Interesse besteht 
(Ausnahmegenehmigung, mit 
IG-L- Kennzeichnung).

•	 Bestimmte Fahrzeuge zum Flug-
platzbetrieb

•	 Fahrzeuge mit monovalentem 
Methangasantrieb oder aus-
schließlich elektrischem Antrieb

Ausnahmen im Maßnahmen-
katalog für das Burgenland:

•	 Lkw mit sehr kostenintensiven 
Spezialaufbauten;

•	 Kraftfahrzeuge, die zur Verwen-
dung im Rahmen des Schau-
stellergewerbes bestimmt sind 
(Ver wendungsbes t immung: 
Kennziffer 28);

•	 Kraftfahrzeuge, die zur Verwen-
dung im Rahmen des Markt-
fahrergewerbes bestimmt sind 
(Bestätigung wird durch das Lan-
desgremium des Markt-, Straßen- 
und Wanderhandels ausgestellt);

•	 Lkw, die zur Verwendung als 
Fahrschulfahrzeug bestimmt sind 
(für Euro 1 und Euro 2; Verwen-
dungsbestimmung: Kennziffer 
27);

•	 Lastkraftwagen, Sattelkraftfahr-
zeuge und Sattelzugfahrzeuge, 
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wiegend öffentliches Interesse) benö-
tigen eine IG-L-Kennzeichnung, die 
von der Behörde ausgegeben wird.
 
Die Kennzeichnung erfolgt so, dass 
bei Lkw über 3,5 t höchstes zulässi-
ges Gesamtgewicht (hzG) neben der 
vorderen und hinteren Kennzeichen-
tafel, bei Kraftwagenzügen neben 
der vorderen Kennzeichentafel und 
neben der hinteren Kennzeichenta-
fel des Anhängers, je eine kreisrunde 
weiße Tafel oder ein Aufkleber mit 
mindestens 20 cm Durchmesser be-
festigt sein muss.

Bei Lkw bis 3,5 t hzG reicht eine Ta-
fel neben der hinteren Kennzeichen-
tafel, die IG-L-Tafel kann auch klei-
ner sein (Durchmesser mind. 15 cm).

bei Fahrten zu und von Vertrags-
werkstätten zum Zwecke von Re-
paraturen oder Wartungsarbeiten 
sowie zu Landesprüfstellen;

•	 Bei Nachweis, dass die angegebe-
nen Abgasgrenzwerte für PM10 
nicht überschritten werden (z. B. 
aufgrund einer entsprechenden 
Filtervorrichtung);

•	 Kraftfahrzeuge bis 12 t hzG mit 
Euro 1 Motor (oder besser), die 
im Werkverkehr im Sanierungs-
gebiet durch Unternehmer ver-
wendet werden, deren gesamte 
Lastkraftwagenflotte maximal 4 
Lkw, Sattelkraftfahrzeuge oder 
Sattelzugfahrzeuge umfasst (mit 
IG-L-Kennzeichnung);

•	 Historische Fahrzeuge (erhal-
tungswürdiges, nicht zur stän-
digen Verwendung bestimmtes 
Fahrzeug, älter als 30 Jahre und in 
die Liste der historischen Kraft-
fahrzeuge eingetragen);

•	 Kraftfahrzeuge des Bundesheeres;
Zum Nachweis dieser Ausnahme-
tatbestände ist keine Abgasklassen-
Kennzeichnungsplakette erforderlich. 
Lenkerinnen und Lenker von Kraft-
fahrzeugen, für die Ausnahmetatbe-
stände in Anspruch genommen wer-
den, haben entsprechende Nachweise 
mitzuführen und diese auf Verlangen 
der Organe der Straßenaufsicht und 
der Bundespolizei vorzulegen.

Unter Lkw mit sehr kostenintensi-
ven Spezialaufbauten wird folgen-
des verstanden:
•	 Es muss sich um einen Lkw mit 

Fahrgestell handeln (meist Lkw 
der Klassen N2 und N3).

•	 Es muss sich um einen Aufbau, 
nicht um Einbauten handeln.

•	 Der Spezialaufbau ist speziell für 
diesen Lkw gefertigt.

•	 Der Spezialaufbau ist dann sehr 
kostenintensiv, wenn die Kosten 
bei Neuanschaffung nach der-
zeitigem Stand der Technik rund 
100.000 Euro betragen oder

•	 wenn die Kosten des Spezialauf-
baus (samt Umbaukosten) mehr

als 100 % der Kosten des Zugfahr-
zeugs ausmachen.
Es gelten Nettobeträge, Montagekos-
ten sind zu berücksichtigen.
Wenn die Kosten des Aufbaus nicht 
mehr feststellbar sind, sind die Kos-
ten eines vergleichbaren Fahrgestells 
mit vergleichbarem Aufbau heranzu-
ziehen (Kostenvoranschlag).
Als Nachweis ist die alte Rechnung 
oder ein entsprechender Kostenvor-
anschlag für einen neuen Lkw mit 
Aufbau mitzuführen.
Die zuständige Bezirksverwaltungs-
behörde (BH, Magistrat) kann auf 
Wunsch nach Vorlage der Unterlagen 
auch kostenfreie Bestätigungen aus-
stellen, dass ein sehr kostenintensiver 
Spezialaufbau vorliegt.
Aus überwiegendem öffentlichen In-
teresse kann auch eine individuelle, 
zeitlich befristete Ausnahmebewil-
ligung für Fahrten durch das Sanie-
rungsgebiet beantragt werden. Diese 
ist bei der Bezirkshauptmannschaft 
bzw. beim Magistrat zu beantra-
gen (IG-L-Kennzeichnung). Ob ein 
überwiegendes öffentliches Interesse 
vorliegt, ist auf Antrag des Zulas-
sungsbesitzers zu prüfen. Der An-
tragsteller hat glaubhaft zu machen, 
dass die Fahrt weder durch organisa-
torische Maßnahmen noch durch die 
Wahl eines anderen Verkehrsmittels 
vermieden werden kann. Die Aus-
nahme ist von der Behörde befristet, 
höchstens aber für drei Jahre zu er-
teilen.

Verkehrszeichen 
Die Fahrverbote (IG-L-Maßnah-
menkatalog) wurden im Landesge-
setzblatt kundgemacht und gelten 
unmittelbar aufgrund der Kundma-
chung. Eine Aufstellung von eigenen 
Straßenverkehrszeichen erfolgt nicht.

Kennzeichnung der Fahrzeuge
Kennzeichnungspflicht: 
ab 1. Oktober 2017
Alle Lastkraftwagen, Sattelkraftfahr-
zeuge und Sattelzugfahrzeuge, welche 
vom Fahrverbot für Euro 0, Euro 1 

und Euro 2 ausgenommen sind, sind 
mit einer Abgasklassen-Kennzeich-
nungsplakette zu kennzeichnen.
Die Abgasplakette erhält man kos-
tenpflichtig in jeder Autowerkstätte. 
Die Plakette ist sinnvollerweise bei 
der nächsten jährlichen Überprüfung 
des Lkws anzubringen.
Lkw, die von einem Ausnahmetatbe-
stand betroffen sind, brauchen nicht 
mit einer Abgasplakette gekennzeich-
net werden (z. B. Kleinunternehmer-
ausnahme, öffentliches Interesse, sehr 
kostenintensive Spezialaufbauten, 
Verwendung im Rahmen des Schau-
stellergewerbes, Marktfahrergewer-
bes, als Fahrschulfahrzeug usw.).

Daher empfehlen wir, die Pickerl-
überprüfung im Jahr 2017 dazu zu 
nutzen, die Abgasplakette auf den 
Lkw kleben zu lassen. Diese Plaket-
te wird für neue Lkw vom Händler 
ausgegeben, bei bereits zugelassenen 
Lkw von einer Autowerkstatt (mit 
Berechtigung zur Pickerlkontrolle) 
ausgegeben. Für die Plakette und 
Dienstleistung verlangen die Betriebe 
eine Vergütung nach dem zeitlichen 
Aufwand.

Das Aufkleben auf der Innenseite der 
Windschutzscheibe (neben oder un-
ter dem § 57a-Pickerl) darf bei Lkw 
bis 3,5 t hzG nur vom Betrieb erfol-
gen. Bei Lkw über 3,5 t hzG darf die 
Anbringung durch den Unternehmer 
oder seinen Mitarbeiter erfolgen.
Welche Abgasklasse der Lkw/das 
Sattelkraftfahrzeug/das Sattelzug-
fahrzeug hat, ermittelt die Werkstatt. 
Dazu kann sie in einer Datenbank 
auf http://www.akkp.at/ nachsehen 
oder in einem Erlass des Verkehrs-
ministeriums. Da die Ergebnisse 
aus der akkp-Datenbank aufgrund 
mangelhafter Angaben in den Zulas-
sungsscheinen nicht immer stimmen, 
empfehlen wir den Betrieben, sich 
schon vor Besuch der Werkstatt selbst 
zu informieren, in welche Abgasklasse 
ihr Lkw fällt. Am sichersten erscheint 
derzeit die Abfrage nach der im Zu-
lassungsschein unter V oder V9 an-
geführten Klasse des Abgasverhaltens 
(z. B. 94/12 EWG oder 1999/102A/
EWG). Wenn dieses Feld im Zulas-
sungsschein leer ist, muss man im Ty-
penschein nachsehen. Ein Suchen im 
Erlass des Verkehrsministeriums nach 
dieser Klasse zeigt die richtige Abgas-
klasse an. Für Werkstätten haben wir 
ein eigenes Infoblatt zur Feststellung 
der Abgasklassen erstellt.
Fahrzeuge, für die eine individuelle 
Ausnahmebewilligung erteilt wurde 
(Kleinunternehmerausnahme, über-

IG-L-Verordnung 
Feldkirchen
Wie bereits den Medien zu ent-
nehmen war, wurde nunmehr auf 
dem Streckenabschnitt der A2 
Südautobahn zwischen Graz Ost 
und Graz West in beiden Fahrt-
richtungen eine fixe Geschwin-
digkeitsbeschränkung von 100 
km/h verordnet.
Die umfassenden Infos finden Sie 
unter: http://tinyurl.com/lag7dgs

Merkblatt 
Verkehrsunter-
nehmensregister/
Verkehrs-
datenbank
Die Rp-Abteilung und die Bun-
dessparte Verkehr haben ein 
Merkblatt erstellt.
Die umfassenden Infos finden 
Sie unter: http://tinyurl.com/
kcmdgsx.
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Arlbergstraßentunnel: Vollsperre Sommer 2017
Am 24. April 2017 muss der Arl-
berg-Straßentunnel wegen der Sanie-
rungsarbeiten bis 2. Oktober 2017 
komplett gesperrt werden. Der in-
ternationale Güterverkehr soll nach 

Möglichkeit großräumig den Pass 
umfahren, der regionale und loka-
le Wirtschaftsverkehr wird über die 
Arlbergpassstraße geführt. Da es sich 
bei dieser Straße um eine hochalpine 

Bundesstraße mit relativ geringer Ka-
pazität handelt, wurde eine Ziel- und 
Quellverkehrsregelung vorgeschrie-
ben, die eine Nutzung dieser Verbin-
dung als „Transitstrecke“ untersagt. 
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Flexibilität gefragt? Schnellschusskipper von Meiller
Um zusätzliche Aufträge erfüllen zu kön-
nen oder Ersatzanschaffungen rasch zu 
tätigen, wurden von Meiller in Zusam-
menarbeit mit verschiedenen Fahrzeug-
firmen „Schnellschusskipper“, die Ihre 
Flexibilität sichern, auf Vorrat produziert. 
Somit stehen Ihnen unterschiedlichste 
Fahrzeuge mit verschiedenen Aufbauten 
sofort zur Verfügung. 
Baumeisterkipper: Frontkrankipper 
in Baumeisterversion – speziell den An-
forderungen im Baugewerbe angepasst 
– in West- bzw. Ostversion, mit durch-
gehender Containerbreite 2,45 m, einer 
Vielzahl von Meiller-Zurrsystemen und 
passenden Anhänger in Tiefbauweise. 

Abrollkipper: neue Generation 
RS2165, mit ISAR Control Fernsteue-
rung, robust, schnell, niedrig und sicher. 
Mit der neu entwickelten Kombi-Kipper-
brücke für Bauschutt, Baumaterialtrans-
port, Container, Baggertransport usw. 

Absetzkipper: mit Containerverrie-
gelungen für sicheren Einsatz
Dreiseitenkipper: mit Stahlbord-
wänden, mit und ohne Rückwandklappe
Gesteinskipper: für harten, jedoch 
auch kombinierten Einsatz
vollisolierte Meiller Asphaltmul-
den: entsprechend der neuen Norm, 
mit Prüfzertifikat
Kippsattel, Behältertransportan-
hänger und Kippanhänger

Nützen Sie die Gelegenheit, schnell 
reagieren zu können. Die Meiller-Ver-
kaufsberater (www.meiller.at) in Öster-
reich unterstützen Sie jederzeit. 

Lkw - Ersatzteile - Motorenschleiferei - Abschleppdienst

4932 Kirchheim, Alleenweg 4
Tel.: 07755 - 6711 • Notdienst: 0664 - 910 7000

E-Mail: office@reich-kfz.at
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Frankreich: Vignettenpflicht Umweltzone Paris 
		       seit 16. Jänner 2017

Der DSLV (Deutscher Speditions- 
und Logistikverband) informiert, 
dass seit 16. Jänner 2017 alle im 
Ausland zugelassenen Fahrzeuge 
(Pkw, Lieferwagen, Lkw, Busse) beim 
Befahren des gesamten Stadtgebiets 
von Paris von Montag bis Freitag je-
weils zwischen 8 und 20 Uhr im Be-
sitz einer (Umwelt-) Plakette Crit'Air 
sein müssen. Paris hatte bereits im 
Juli 2015 im gesamten Stadtgebiet 
sowie innerhalb der Peripherie eine 
Umweltzone ( ZCR − Zone à circu-
lation restreinte) eingeführt mit dem 
Ziel, kurz- aber auch langfristig die 
Emissionen wie Stickoxide und Fein-
staub in der Luft zu reduzieren. Für 
in Frankreich zugelassene Fahrzeuge 
wurde bereits seit 2015 sukzessive 
eine Vignettenpflicht vorgeschrieben. 

Frankreich: Umweltzonen − Vignette Crit'Air

Wie bereits im November vorigen 
Jahres kolportiert, wurde in Frank-
reich Anfang Juli 2016 die Umwelt- 
oder Feinstaub-Plakette Crit'Air 
(oder auch Luftqualitätszertifikat) 
und die dazugehörigen Umweltzo-
nen, zunächst in Paris und Grenoble, 
eingeführt. Das Ziel ist, die Emis-
sionen und die atmosphärischen 
Verschmutzungen (Stickoxide und 
Feinstaub) in der Luft, zu reduzie-
ren. Ein Teil der Maßnahme ist es, 
nur noch neueren und schadstoff-
ärmeren Fahrzeugen die Zufahrt zu 
einzelnen Zonen, den sogenannten 
Umweltzonen, zu gestatten. Diese 
Umweltzonen umfassen hauptsäch-
lich Städte bzw. Ballungsgebiete mit 
erhöhten Feinstaubwerten. Hierfür 
werden die Fahrzeuge in Kategorien 
eingeteilt und erhalten eine entspre-
chende Feinstaubplakette. Nach und 
nach soll dann nur noch Fahrzeugen 
bestimmter Kategorien die Einfahrt 
in die Umweltzonen gestattet sein. 

Achtung: Es gibt bisher nur Um-
weltzonen in Paris und „sporadische 
Umweltzonen bzw. Fahrverbotszo-
nen“ in Grenoble, Lyon und Lille, 
die derzeit nur bei entsprechendem 
Grad der Luftverschmutzung gelten.

Straßburg plant ab Herbst 2017 die 
Feinstaubplakette einzuführen. Der-
zeit wird noch diskutiert, in welcher 
Form − ob permanent wie in Paris 
oder zu bestimmten Zeiten wie in 
Lyon oder Grenoble − die Plaketten-
Pflicht kommt. 
Für alle anderen Städte, Straßen etc. 
wird derzeit noch KEINE Vignette 
benötigt.

Unter nachstehendem Link finden 
Sie weitere Informationen zu den 

Ähnlich der in Deutschland einge-
führten Umweltplaketten soll die 
Vignette unten rechts auf die Wind-
schutzscheibe geklebt werden. Die 
Vignetten sind in sechs verschieden-
farbige Kategorien eingeteilt und 
orientieren sich am Jahr der Erst-
zulassung sowie der Abgaswerte der 
Fahrzeuge (Euroklassen). Bis 1. Juli 
2017 ist Euro-III-Fahrzeugen noch 
die Einfahrt nach Paris erlaubt, da-
nach dürfen nur noch Fahrzeuge 
der Euro-Klassen IV und besser Pa-
ris befahren. 

Vignetten für ausländische Fahr-
zeuge können unter https://www.
certificat-air.gouv.fr/demande/cgu 
bestellt werden. Seit Jänner 2017 ist 
auf der Website der französischen 

Regierung ein neues Modul für 
im Ausland zugelassene Fahrzeuge 
eingerichtet (zunächst in Englisch, 
später dann auch in Deutsch). Ein 
weiteres Modul für die Vignetten-
Anforderung von Unternehmen 
mit einem Fuhrpark von mehr als 
50 Fahrzeugen soll zu einem späte-
ren Zeitpunkt folgen. 

Der Preis der Vignetten beträgt 4,18 
Euro. Sie können unter Vorlage der 
Fahrzeugpapiere bestellt und dem 
Antragsteller per Post an die in den 
Fahrzeugpapieren angegebene Adres-
se geschickt werden. 

Das Fehlen einer Crit'Air-Plakette 
kann dann mit einem Bußgeld von 
bis zu 135 Euro geahndet werden.

Städten in Frankreich, die Umwelt-
zonen schon eingeführt haben bzw. 
zu geplanten Umweltzonen:
https://www.crit-air.fr/de/informati-
onen-zur-critair-vignette/umweltzo-
nen-in-frankreich/franzoesische-um-
weltzonen.html

Fahrzeuge, die nicht in Frankreich 
zugelassen sind, d. h. Fahrzeuge 
von Touristen und dem sonstigen 
EU-Wirtschaftsverkehr, müssen die 
Crit'Air Vignette erst ab 1. April 
2017 an ihrem Fahrzeug angebracht 
haben, wenn diese zu den festgeleg-
ten Zeiten in eine französische Um-
weltzone Zones à Circulation Rest-
reinte (ZCR) einfahren möchten. Bis 
dahin genügen die Daten aus dem 
Fahrzeugschein.

Bestellung der Vignette Crit'Air für 
im Ausland gemeldete Fahrzeuge 
ab sofort online möglich.

Für die Bestellung werden die Daten 
aus dem Fahrzeugschein benötigt. Da 
die Vignette an die Adresse versandt 
wird, die auf dem Fahrzeugschein 
angegeben ist, ist es unbedingt not-
wendig, dass im Fahrzeugschein die 
aktuelle Adresse des Halters steht. 

Es gibt 2 Möglichkeiten die Plakette 
zu bestellen:
	 1.	 Über den Anbieter Green-

zones.eu. https://www.crit-air.fr/
nc/de/bestellshop.html

	 Dieser bietet ausführliche Infor-
mationen auf Deutsch bzw. in 
anderen Sprachen zu den Um-

weltzonen in Frankreich und der 
Plakette Crit'Air. Im Bestellshop 
kann die Plakette für 29,65 Euro 
bestellt werden. 

	 2.	 Über die Seite des französi-
schen Umweltministeriums htt-
ps://www.certificat-air.gouv.fr/en/
demande

	 Die Vignette wird hier billiger an-
geboten (4,80 Euro), allerdings ist 
die Internetseite nur in die engli-
sche Sprache übersetzt. 

Nach Informationen von Mitglieds-
unternehmen dauert die Zusendung 
der Vignette nach erfolgreicher Be-
stellung über den Anbieter Green-zo-
nes.eu (siehe 1. Möglichkeit) derzeit 
3 bis 4 Wochen, da die französische 
Staatsdruckerei überlastet ist. Man 
erhält ein Schreiben wonach ab 1. 
April 2017 offiziell zwar gestraft wer-
den kann, sich dieser Zeitpunkt aber 
wahrscheinlich nach hinten verschie-
ben wird. Daher wird empfohlen, 
in jedem betroffenen Fahrzeug eine 
Kopie der Bestellbestätigung mitzu-
führen.
Von der zuständigen französischen 
staatlichen Stelle wurde ein kurzer 
Film publiziert, der genau zeigt, wie 
man die Umweltvignette an einem 
Fahrzeug (mit bzw. ohne Wind-
schutzscheibe) anzubringen hat: 
https://www.certificat-air.gouv.fr/en/
aide-certificat.

Da sich die Angaben ändern kön-
nen, sollten Sie sich vor Fahrten nach 
Frankreich auf der Internetseite von 
Crit'Air informieren.
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Frankreich: Elektronische Entsende-
		        bescheinigungen seit 1. Jänner 2017

Laut DSLV (Deutscher Speditions- 
und Logistikverband) können ab 
sofort in Frankreich die im Rahmen 
von grenzüberschreitenden und Ka-
botage-Transporten erforderlichen 
Entsendebescheinigungen über das 

Frankreich: Loi Macron 
		           Verbessertes VIALTIS-Angebot

Die AISÖ bietet in Zusammenarbeit 
mit der Firma VIALTIS entsprechen-
de Servicedienstleistungen an. So 
auch zu den Erfordernissen des Loi 
Macron in Frankreich (Repräsen-
tanzpflicht). 

Über VIALTIS
Vialtis ist als Vollservice-Dienstleister 
daran interessiert ein hilfreicher Part-
ner für Transport & Logistik Unter-
nehmen zu sein und in gemeinsamer 
Zusammenarbeit die bestehenden 
Ziele zu erreichen.

Dabei ist VIALTIS vor allem als er-
fahrener Ansprechpartner in den 
Bereichen MwSt.-Rückerstattung & 
Anbieter von Maut-Lösungen für 
die Unternehmen da. Durch deren 

Belgien: Autobahn E40 
		  Nächtliche Sperre von Parkplätzen

In den letzten Monaten wurden Lkw-
Fahrer auf der Autobahn E40 Rich-
tung Frankreich immer wieder mit 
Flüchtlingen konfrontiert, die ver-
suchten, illegal in Richtung Vereinig-
tes Königreich mitzufahren.

Um die Sicherheit der Lkw-Fahrer zu 
gewährleisten, werden folgende Maß-
nahmen ergriffen:
•	 Die Zahl der Parkplätze auf denen 

Langzeitparken erlaubt ist, wird 
verringert und die Plätze, wo dies 
noch möglich ist, werden besser 
gesichert.

•	 Lkw-Fahrer werden zum Über-
nachten auf besser gesicherte 
Parkplätze verwiesen. Um diese 
Maßnahmen deutlich zu machen, 
werden Verkehrsschilder aufge-
stellt.

Transparenz und Unabhängigkeit 
kann VIALTIS den Unternehmen 
die besten Konditionen anbieten und 
somit die Konkurrenzfähigkeit der 
Kunden auf dem Markt verbessern. 
Die Kunden sollen sich langfristig auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren kön-
nen und VIALTIS als Servicedienst-
leister will dies durch Erfahrung und 
tägliches Engagement gewährleisten.

Bei Fragen zu den Dienstleistungen 
von VIALTIS können Sie sie gerne 

unter der untenstehenden Telefon-
Nr. oder per E-Mail erreichen.
Michael Turban
Kundenberater / Credit Agent
Tel. +49 (0)151 67 20 99 07
Fax +(0)89 57 95 92 00
E-Mail : michael.turban@vialtis.com

VIALTIS bietet eine Vielzahl von 
Servicedienstleistungen (MwSt.-
Rückerstattung, Fährbuchungen, 
Mautlösungen, Dieselangebote 
etc.). Bitte geben Sie bei Kontakt-
aufnahme mit VIALTIS als Refe-
renz die „AISÖ“ an!

Folgende Parkplätze sind 
davon betroffen:
•	 Mannekensvere: Der Lkw-Park-

platz Richtung Calais wird dau-
erhaft abgesperrt. Es werden nur 
ein paar Kurzzeitparkplätze zur 
Verfügung gestellt. Außerdem 
wird ein Verbot für Nachtparken 
eingeführt. 

•	 Jabbeke: Hier ist Langzeitparken 
über Nacht noch möglich, der 
Parkplatz wird über Nacht (zwi-
schen 18 Uhr und 6 Uhr) durch 
eine Privatfirma überwacht.

•	 Drongen: Die Lkw-Parkplätze 
werden nachts abgesperrt. Außer-
dem wird ein Verbot für Nacht-
parken eingeführt. Tagsüber wird 
der Parkplatz durch eine Privatfir-
ma überwacht. 

•	 Wetteren: Das Parken ist kosten-
los, überwacht. 

Weitere Informationen finden Sie auf 
folgender Website: 
http://wegenenverkeer.be/en/status-
parking

Frankreich: Neue Preise für französische Maut 
VIALTIS Telepass-EU-Gerät Angebot (AISÖ-Referenz)

Die französischen Maut-Tarife (gül-
tig für Fahrzeuge <3,5 t, Lkw ab 
3,5  t, Busse etc.) wurden mit 1. Feb-
ruar 2017 erhöht.

Die Maut-Tarife wurden im Schnitt 
um bis zu 0,76 % in Frankreich 
angehoben. Diese Information hat 
VIALTIS von der Assoziation der 
französischen Autobahn Betreiber 
(ASFA) erhalten. VIALTIS kann Ih-
nen hierbei komfortable Lösungen 
anbieten, um die Maut in Frankreich 
bezahlen zu können und gleichzeitig 
die maximalen Rabatte zu erhalten: 
das TELEPASS-EU-Gerät.

Das TELEPASS-EU-Gerät erlaubt es 
ihnen die Maut in Spanien, Portugal, 
Italien, belgischen Liefkenshoek Tun-
nel und die Staleexport A4 Sektion in 
Polen zu bezahlen.

Bitte kontaktieren Sie VIALTIS 
(Referenz „AISÖ“), wenn Sie weite-
re Informationen zum TELEPASS-
EU-Gerät erhalten möchten. 

Vialtis Deutschland GmbH

Landsberger Str. 155
Haus 2, 3.Stock 
80687 München 
+49(0)151 67 20 99 07
deutschland@vialtis.com

Quelle: http://www.vialtis.com/
de/news/neue-preise-für-die-fran-
zösische-maut-2017“ 

Online-Portal SIPSI: 
http://tinyurl.com/mq5u4j5 erstellt 
werden. 
Das Formular CERFA 15553*02 
entspricht dem bisherigen Papier-
formular. Gleichzeitig können damit 
auch keine Entsendebescheinigungen 

mehr in Papierform beantragt wer-
den. 
Unternehmen können jedoch ihre 
in Papierform ausgestellten Beschei-
nigungen noch bis zum Ende ihrer 
Gültigkeit (sechs Monate nach Aus-
stellung) einsetzen. 

Das entsprechende Angebot zum Loi 
Macron:
Die Kosten pro Fahrer für die Dienst-
leistung Loi Macron reduzieren sich 
ab sofort von 39 Euro auf Maximum 
18 Euro.
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Michael Turban
Kundenberater / Credit Agent
Tel. +49 (0)151 67 20 99 07
Fax +(0)89 57 95 92 00
M. michael.turban@vialtis.com 

VIALTIS bietet eine Vielzahl von 
Servicedienstleistungen (MwSt.-
Rückerstattung, Fährbuchun-
gen, Mautlösungen, Dieselan-
gebote etc.). Wir würden uns 
freuen, wenn Sie bei der Kon-
taktaufnahme mit      VIALTIS als 
Referenz die „AISÖ“ angeben!
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Italien: Abfalltransporte − Registrierung im ALBO 	
	      neu / pragmatische Lösung akzeptiert

Das AWC Rom (Kompetenzzentrum 
der Wirtschaftskammer Österreich 
für die Registrierung im neuen ita-
lienischen ALBO-System) hat dem 
italienischen Umweltministerium ei-
nen pragmatischen Lösungsvorschlag 
für die − bis jetzt bestehenden − Pro-
bleme bei der Eintragung im ALBO 
System (Stichwort: Entmündigungs-
erklärung, Bestätigung der Sozialab-
gaben) vorgelegt, da die beiden Un-
terlagen in dieser Form in Österreich 
nicht existieren. 
Dieser Vorschlag wurde nun vom 
entsprechenden italienischen Minis-
terium akzeptiert!

Folgende Informationen dazu von 
AWC Rom:
Entmündigung
Bitte setzen Sie hier ein X, wenn Sie 
über folgendes von den italienischen 

Italien: Albo-Verlängerung der Anmeldefrist für 
	     Abfalltransporte bis 15. Mai 2017

Bereits im Herbst 2016 informierten 
wir, dass es zu Änderungen bei der 
Registrierung ausländischer Unter-
nehmen im italienischen Umwelt-
verzeichnis Albo Nazionale Gestori 
Ambientali (notwendig für Abfall-
transporte in Italien) kommt. 

Die gesetzliche Regelung trat mit 15. 
Oktober 2016 in Kraft und sah vor, 
dass auch bereits eingetragene Fir-
men bis spätestens 13. Februar 2017 
eine neue Registrierung im italieni-
schen Umweltverzeichnis durchfüh-

Behörden gefordertes Dokument 
nicht verfügen: Unterlagen, welche 
nachweisen, dass keiner der gesetzlichen 
Vertreter des Unternehmens voll- oder 
teilweise entmündigt ist oder zeitwei-
lig keine leitenden Stellungen bei ju-
ristischen Personen oder Unternehmen 
bekleiden kann (für jeden gesetzlichen 
Vertreter).

Sozialabgaben
Bitte setzen Sie hier ein X, wenn 
Sie über folgendes von den italieni-
schen Behörden gefordertes Doku-
ment nicht verfügen: Unterlagen die 
belegen, dass die Pflichtbeiträge für 
Sozialabgaben und Fürsorgebeiträge 
zugunsten der Arbeitnehmer regelmä-
ßig entrichtet wurden (im Sinne der 
Gesetzgebung des Landes, wo das Un-
ternehmen seinen Sitz hat).

Anmerkung 1:  Bitte setzen Sie 
hier ein X, wenn es sich um eine                 

Italien: 
Inkassofirmen, 
die bei Verkehrs-
strafen helfen

Da wir immer wieder Anfra-
gen hinsichtlich italienischer 
Verkehrsstrafen bzw. deren 
Eintreibung via Inkassofirmen 
erhalten, haben wir beim AWC 
Mailand angefragt, welche In-
kassofirmen hierzu offiziell be-
auftragt sind.

Laut Information des AWC 
Mailand handelt es sich dabei 
um:
•	 NIVI aus Florenz −       

http://www.nivi.it
•	 Easyserv aus Florenz − 

http://www.easyserv.it/
•	 Multiservizi aus Acquapen-

dente − keine Website

ren müssen, da sie ansonsten aus dem 
Albo-Verzeichnis gestrichen werden.

Wir wurden nun vom Außenwirt-
schaftscenter Rom, Ihrem Ansprech-
partner für die Registrierung im 
neuen italienischen Albo-System, da-
rüber informiert, dass die Registrie-
rungspflicht von 13. Februar 2017 
auf den 15. Mai 2017 verschoben 
wurde.

Im Rahmen einer Neuregistrierung 
werden auch zwei Dokumente (einer-
seits eine Bestätigung darüber, dass 

keiner der gesetzlichen Vertreter des 
Unternehmens voll- oder teilweise 
entmündigt ist bzw. Unterlagen, die 
belegen, dass die Pflichtbeiträge für 
Sozialabgaben und Fürsorgebeiträge 
entrichtet wurden) verlangt, die es in 
dieser Form in Österreich nicht gibt. 

Das Merkblatt sowie die Formulare 
zum Albo-Verzeichnis (Achtung: das 
Datum der Antragstellung ist dort 
noch mit 13. Februar 2017 festge-
halten − dies wurde aber auf 15. Mai 
2017 verschoben) ist auf der Fach-
gruppenwebsite abrufbar.

ERSTANMELDUNG für das 
ALBO- System handelt.

Anmerkung 2: Bitte tragen Sie in 
den untenstehenden Feld/Feldern 
alle Gesellschafter des Unternehmens 
ein.

Achtung: Sollten Sie mehr als 3 Ge-
sellschafter haben, fügen Sie nach 
dem 3. Gesellschafter ein „*“ (Stern-
symbol) ein. Auf einem zusätzlichen 
Dokument geben Sie analog zu den 
bereits ausgefüllten Feldern alle wei-
teren Gesellschafter an und hängen 
dieses Dokument dem Scan des aus-
gefüllten Formulars an.

Anmerkung 3: Sollte Ihr Unterneh-
men eine Kapitalgesellschaft mit 4 
oder mehr Gesellschaftern sein und 
ein Anteilseigner mehr als 50 % der 
Anteile halten (und dieser selbst eine 
eigene Gesellschaft sein), dann füllen 

Sie dieses Feld mit den Unterneh-
mensdaten dieses Anteilseigners aus. 
Sie müssen dann auch den Firmen-
buchauszug dieses Unternehmens 
dem Scan des Formulars anhängen. 
(Wichtiger Hinweis: Sollten Sie Ih-
ren Antrag nicht bei der Regionalbe-
hörde des ALBO in Südtirol / Alto 
Adige einreichen, müssen Sie eine 
− bei einem italienischen Konsulat 
beglaubigte − Deutsch-Italienisch-
Übersetzung des Firmenbuchauszu-
ges übermitteln.).

Anmerkung 4: Bitte füllen Sie dieses 
Feld mit den Passdaten der Person, 
welche dieses Formular unterzeich-

net hat (Eigentümer oder gesetzlicher 
Vertreter) aus. Eine Kopie des Reise-
passes muss dem Scan des Formulars 
angehängt werden.  (Rilasciato il − 
Ausstellungsdatum / da − Ausstellen-
de Behörde / Scadenza − gültig bis).

Kontrolle:
Bitte gehen Sie sicher, dass Sie
•	 das ausgefüllte Formular unter-

schrieben haben,
•	 die notwendigen Zusatzinforma-

tionen (z. B. Passkopie) ebenfalls 
eingescannt haben,

•	 das Formular im AGEST-System 
bei den bisher fehlenden Doku-
menten (Entmündigung/Sozial-

abgaben) ins System hochgeladen 
haben.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das 
AWC Rom (+39 06 85 30 52 33 bzw. 
rom@wko.at) gerne zur Verfügung!
Die Formulare sind auf der Website 
der Fachgruppe abrufbar.

Nochmals zur Erinnerung:
Die Frist für die Einreichung aller 
Unterlagen wurde (von ursprüng-
lich 13. Februar 2017) bis zum 15. 
Mai 2017 verlängert.  

Italien: Elektronische 
	  Meldungen bei Kabotage

Der IRU informiert, dass man in 
Italien mit 7. März 2017 eine neue 
elektronische Registrierung für Ka-
botageverkehre geschaffen hat. Alle 
vorherigen Registrierungen, die via 
E-Mail vorgenommen wurden, blei-
ben aufrecht. 

Die elektronische Registrierung 
wird vorgenommen auf: http://
www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/

Home.aspx?lang=eng („Discover“ 
anklicken, danach runterscrollen bis 
„Compulsory Communication“, da-
nach „Start the procedure for cabota-
ge operations“ – REGISTRIERUNG 
notwendig!).

Alle Fragen dazu bzw. zur Registrie-
rung können an das italienische Ar-
beitsministerium DistaccoUE@lavo-
ro.gov.it bzw. Clic4Help@lavoro.gov.
it gerichtet werden.
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Italien: Fahrverbotskalender 2017

a)	 an allen Sonntagen der 
	 Monate Jänner, Februar, März, April, Mai, Oktober, November und Dezember von 9.00 bis 22.00 Uhr;
b)	 an allen Sonntagen der Monate Juni, Juli, August und September von 7.00 bis 22.00 Uhr;
c)	 am		    6.	 Jänner		  von	   9.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
d)	 am		  14.	 April		  von	 14.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
e)	 am		  15.	 April		  von	   9.00 Uhr	 bis	 16.00 Uhr
f )	 am		  17.	 April		  von	   9.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
g)	 am		  25.	 April		  von	   9.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
h)	 am		    1.	 Mai		  von	   9.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
i)	 am		    1.	 Juni		  von	 16.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
j) 	 am		    2.	 Juni		  von	   8.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
k) 	 am		    1.	 Juli		  von	   8.00 Uhr	 bis	 16.00 Uhr
l)	 am		    8.	 Juli		  von	   8.00 Uhr	 bis	 16.00 Uhr
m) 	 am		  15.	 Juli		  von	   8.00 Uhr	 bis	 16.00 Uhr
n) 	 am		  22.	 Juli		  von	   8.00 Uhr	 bis	 16.00 Uhr
o) 	 am		  28.	 Juli		  von	 16.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
p)	 am		  29.	 Juli		  von	   8.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
q) 	 am		    4.	 August		  von	 14.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
r) 	 am		    5.	 August		  von	   8.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
s)	 am		  12.	 August		  von	   8.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
t) 	 am		  15.	 August		  von	   8.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
u)	 am		  19.	 August		  von	   8.00 Uhr	 bis	 16.00 Uhr
v) 	 am		  26.	 August		  von	   8.00 Uhr	 bis	 16.00 Uhr
w)	 am		    1.	 November	 von	   9.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
x) 	 am		    8.	 Dezember	 von	   9.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
y)	 am		  23.	 Dezember	 von	   8.00 Uhr	 bis	 14.00 Uhr
z)	 am		  25.	 Dezember	 von	   9.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr
aa) 	 am		  26.	 Dezember	 von	   9.00 Uhr	 bis	 22.00 Uhr

Es besteht außerhalb der Wohnzentren für Fahrzeuge und Fahrzeugkombinationen 
zur Güterbeförderung mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von über 7,5 t 
ein Fahrverbot an folgenden Tagen:

Bei Fahrzeugkombinationen, die aus 
einer Sattelzugmaschine und einem 
Sattelauflieger bestehen, bezieht sich 
das Höchstgewicht laut vorstehen-
dem Absatz, falls die Straße nur mit 
der Zugmaschine befahren wird, nur 
auf die Zugmaschine; bei nicht Be-
ladungseignung der Zugmaschine, 
entspricht das Höchstladegewicht 
der im Zulassungsschein angege-
benen Tara. Diese Einschränkung 
findet keine Anwendung, wenn die 
Zugmaschine allein fährt und der 

Sattelanhänger für die Fortsetzung 
des Warentransports auf der Schiene 
übergeben wurde. Die erfolgte Über-
gabe ist durch entsprechende Unter-
lagen zu belegen.

Art. 2
1.	 Für Fahrzeuge, die aus dem Aus-

land und aus Sardinien kommen 
und entsprechende Dokumente 
zum Nachweis des Ausgangs-
punktes der Fahrt und zum Be-
stimmungsort der Ladung mit-
führen, wird der Beginn des 
Fahrverbotes um 4 Stunden nach-
verlegt. Lediglich den aus dem 
Ausland kommenden Fahrzeugen 
mit einem einzigen Fahrer ist es 
erlaubt − wenn die Tagesruhezeit 
gemäß der EG-Verordnung Nr. 
165/2014 mit den hier besagten 
nach hinten verschobenen Beginn 
des Fahrverbots zusammenfällt − 
nach Ablauf der Ruhepause, das 
Fahrverbot um vier Stunden zu 
verschieben.

2.	 Für Fahrzeuge, die ins Ausland 
fahren und entsprechende Do-
kumente zum Nachweis des 
Bestimmungsortes der Ladung 
mitführen, wird das Ende des 
Fahrverbots um 2 Stunden vor-
verlegt; für nach Sardinien fah-
rende Fahrzeuge, die eine entspre-
chende Bescheinigung über den 
Zielort mitführen, wird der Zeit-
punkt vom Ende des Fahrverbotes 
um 4 Stunden vorverlegt.

3.	 Diese Vorverlegung wird auch 
für folgende Fahrzeuge auf vier 
Stunden erweitert: jene die mit 
für das Ausland bestimmten Wa-
ren zu den gesamtstaatlich wich-
tigen Verladebahnhöfen oder die 
an einer strategischen Position 
für die Verbindung für die Al-
penpässe liegen (Bologna, Padua, 
Verona Quadrante Europa, Turin-
Orbassano, Rivalta Scrivia, Tri-
ent, Novara, Domodossola und 
Parma-Fontevivo) und zu den 
Kombi-Terminals Busto Arsizio, 
Mailand-Rogoredo und Mailand-
Smistamento (Verteiler) sowie 
zu den Flughäfen für die Durch-
führung einer für das Ausland 
bestimmten Luftfracht fahren. 
Die gleiche Vorverlegung wird 
angewendet, wenn die Fahrzeuge 

leere Ladeeinheiten (Container, 
Wechselaufbauten, Sattelauflie-
ger) befördern, die über dieselben 
Verladebahnhöfe, Kombi-Termi-
nals und Flughäfen für das Ausland 
bestimmt sind, sowie für entladene 
Fahrzeugkombinationen, die zu den 
Verladebahnhöfen und den Kombi-
Terminals verkehren, um dort auf 
die Bahn verladen zu werden. Diese 
Fahrzeuge müssen entsprechende 
Unterlagen (Versandauftrag) zum 
Nachweis des Fahrtziels der Waren 
mitführen. 

4.	 Für in Sardinien verkehrende 
Fahrzeuge, die aus dem übrigen 
nationalen Staatsgebiet kom-
men, beginnt − sofern geeignete 
Dokumente zum Nachweis des 
Ausgangspunktes der Fahrt mit-
geführt werden − das Fahrverbot 
um 4 Stunden später. Für Fahr-
zeugkombinationen, bestehend 
aus der Zugmaschine und dem 
Sattelanhänger wird die für den 
Sattelanhänger geltende Ausnah-
me auch auf die Zugmaschine er-
weitert, auch in dem Fall in der 
die Zugmaschine nicht aus dem 
verbleibenden Rest des nationalen 
Territoriums kommt. Zur Förde-
rung des intermodalen Transports 
wird die gleiche zeitliche Ausnah-
me für in Sizilien verkehrende 
Fahrzeuge und Fahrzeugkombi-
nationen gewährt, die aus dem 
übrigen nationalen Staatsgebiet 
kommen und eine Fähre − ausge-
nommen aus Kalabrien von den 
Häfen von Reggio Calabria und 
Villa San Giovanni − benützen 
und geeignete Dokumente zum 
Nachweis des Ausgangspunktes 
der Fahrt mitführen. 

5.	 Für die in Sardinien verkehren-
den Fahrzeuge, die einen Hafen 
der Insel anfahren, um auf Fäh-
ren verfrachtet zu werden, die das 
restliche Staatsgebiet anfahren, 
für die in Sizilien verkehrenden 
Fahrzeuge, welche das restliche 

Staatsgebiet anfahren und dazu 
die Fähre benutzen, mit Ausnah-
me derjenigen, die über die Hä-
fen von Reggio Calabria und Vil-
la San Giovanni nach Kalabrien 
fahren, und für Kombitransporte, 
die Häfen anfahren, um die See-
strecken nach Art. 1 des Dekrets 
des Ministers für Verkehr vom 31. 
Jänner 2007 i. g. F. zu befahren, 
welche in den Wirkungsbereich 
des Dekrets des Ministers für 
Verkehr und Schifffahrt vom 15. 
Februar 2001 (Kombiverkehr) 
fallen und die einschlägigen Be-
scheinigungen über das Fahrtziel 
und die Platzreservierung oder 
den Reisetitel (Fahrkarte) für die 
Einschiffung als entsprechenden 
Nachweis mitführen, kommt das 
in Artikel 1 festgesetzte Fahrver-
bot nicht zur Anwendung.

6.	 Zwecks Anwendung der vorste-
henden Absätze werden aus dem 
Ausland, aus der Republik San 
Marino und dem Vatikanstadt 
kommende oder dorthin verkeh-
rende Fahrzeuge jenen Fahrzeu-
gen gleichgestellt, die aus dem 
nationalen Staatsgebiet kommen 
oder dorthin unterwegs sind.

7.	 Die in den vorgehenden Absät-
zen enthaltenen Bestimmungen 
finden auch auf Sondertransport-
fahrzeuge und Sondertransporte 
ihre Anwendung, unter Vorbehalt 
eventueller erteilter Genehmigun-
gen im Sinne des Art. 10, Abs. 
6 des Legislativdekrets 30. April 
1992 Nr. 285 mit nachfolgenden 
Änderungen.

Art. 3
	 1.	 Das Verbot gemäß Art. 1 gilt 

nicht für folgende Fahrzeuge und 
Fahrzeugkombinationen, auch 
bei Leerfahrten: 

a) Fahrzeuge im öffentlichen Dienst 
im dringenden Einsatz und im 
Notfall selbst oder zum Trans-
port von Materialien für genannte 
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Einsätze (Feuerwehr, Zivilschutz 
usw.);

b) Militärfahrzeuge und Fahrzeuge 
der Polizeibehörde aus nachweis-
baren dienstlichen Gründen;

c) Fahrzeuge von Körperschaften als 
Straßeneigner oder als Konzes-
sionäre, sofern aus dringenden 
Dienstgründen verwendet;

d) die mit der Aufschrift „Servizio 
Nettezza Urbana“ versehenen Ge-
meindefahrzeuge für die Müllab-
fuhr sowie jene Fahrzeuge, die für 
die Gemeindeverwaltungen Müll-
entsorgungsdienste „smaltimento 
rifiuti“ ausführen, sofern sie im 
Besitz der dafür vorgesehenen von 
der Gemeindeverwaltung ausge-
stellten Bescheinigungen sind;

e) Fahrzeuge, die im Besitz der Kom-
munikationsabteilung des Minis-
teriums für wirtschaftliche Ent-
wicklung oder der Italienischen 
Post AG sind, jedoch müssen 
dieselben mit dem Kennzeichen 
„P.T.“ oder mit dem Kennzeichen 
„Poste Italiane“ versehen sein, so-
wie Rüstfahrzeuge, wenn sie mit 
der dafür notwendigen, von der 
auch ausländischen Verwaltung 
für Post- und Fernmeldewesen 
ausgestellten Bescheinigung aus-
gestattet sind; weiters auch aus-
schließlich Postfahrzeuge zur Aus-
übung der Postdienste im Sinne 
des Legislativdekrets Nr. 261 vom 
22. Juli 1999, die über die ent-
sprechenden Genehmigungen sei-
tens des o. g. Abteilung verfügen;

f ) Rundfunk- und Fernsehdienst-
fahrzeuge, ausschließlich aus 
dringenden und nachweisbaren 
dienstlichen Angelegenheiten;

g)	 Fahrzeuge für den Transport von 
flüssigen oder gasförmigen Treib- 
oder Brennstoffen für die Groß-
verteilung und für den öffentli-
chen und privaten Verbrauch;

h)	 zum ausschließlichen Transport 
von Tieren zur Teilnahme an ei-
nem amtlich genehmigten Wett-
kampf, der innerhalb von 48 
Stunden ausgetragen wird oder 

stattgefunden hat;
i)	 für das Bordcatering oder den 

Transport von Motoren und Er-
satzteilen von Flugzeugen;

l)	 für den Transport von Nahrungs-
mitteln oder anderen unerlässli-
chen Diensten für die Handelsma-
rine, sofern geeignete Dokumente 
mitgeführt werden;

m)	für den ausschließlichen Trans-
port der nachstehenden Produkte:

	 1)	  Zeitungen, Tageszeitungen 
und Zeitschriften;

	 2)	  Erzeugnisse für den ärztli-
chen Gebrauch;

	 3)	  Milch − ausgenommen H-
Milch − oder flüssige Lebensmit-
tel, in letzterem Fall unter der 
Voraussetzung, dass die Fahrzeu-
ge Milch transportieren oder zur 
Milchsammlung bestimmt sind. 
Diese Fahrzeuge müssen mit Hin-
weistafeln in grüner Farbe im Aus-
maß von 0,50 m Grundlinie und 
0,40 m Höhe mit einem schwarz 
gedruckten Kleinbuchstaben „d” 
mit 20 cm Höhe versehen sein, 
die gut sichtbar an beiden Sei-
tenwänden und hinten auf dem 
Fahrzeug angebracht sind;

n) bis p), Ausnahmen für landwirt-
schaftliche Fahrzeuge und Tank-
wagen zum Transport von Was-
ser für Haushaltszwecke und zur 
Reinigung von Senkgruben und 
Gullys;

o) Tankwagen, die für den Transport 
von Wasser zu Haushaltszwecken 
verwendet werden und Tankwa-
gen die für den Transport von 
Zuchttieren verwendet werden;

p)   Fahrzeuge, die zur Reinigung von 
Senkgruben und Gullys bestimmt 
sind;

q)	 ausschließlich Fahrzeuge für den 
Transport mit Thermoregelung 
von verderblichen Lebensmitteln

r)	 für den ausschließlichen Trans-
port leicht verderblicher Lebens-
mittel, wie frisches Obst und 
Gemüse, Frischfleisch und frische 
Fische, noch nicht gespreißte 
Schnittblumen, Eintagsküken 

für die Zucht, Bruteier mit ent-
sprechenden Angaben auf dem 
Transportdokument, Lebendvieh 
für die Schlachtung oder vom 
Ausland kommend, sowie die aus 
deren Schlachtung stammenden 
Nebenprodukte, Zuchtküken, 
frische Milch- und Molkereipro-
dukte und Frischsamen. Diese 
Fahrzeuge müssen mit Hinweis-
tafeln in grüner Farbe im Aus-
maß von 0,50 m Grundlinie und 
0,40 m Höhe mit einem schwarz 
gedruckten Kleinbuchstaben „d” 
mit 20 cm Höhe versehen sein, 
die gut sichtbar an beiden Sei-
tenwänden und hinten auf dem 
Fahrzeug angebracht sind.

	
	 2.	 Das Verbot gemäß Art. 1 fin-

det außerdem keine Anwendung:
a)	 auf vorgemerkten Fahrzeugen, 

um der Pflicht zur Überprüfung 
zu entsprechen, eingeschränkt auf 
Samstage, sofern der Vormerk-
schein mitgeführt wird und nur 
für die kürzeste Strecke zwischen 
dem Unternehmenssitz des Zulas-
sungsbesitzers des Fahrzeuges und 
der Prüfstelle, wobei die Fahrt-
strecke keine Autobahnabschnitte 
umfassen darf;

b)	 auf Fahrzeuge, die zum Unterneh-
menssitz ihres Zulassungsbesitzers 
zurückkehren, sei es der Hauptsitz 
oder auch Nebensitze von Unter-
nehmen (Nebensitze müssen von 
der entsprechenden Eintragung 
in der jeweiligen Handelskam-
mer belegt werden), sofern sich 
diese Fahrzeuge bei Beginn des 
Fahrverbotes in einer Entfernung 
von nicht mehr als 50 km von 
den entsprechenden Firmensitzen 
befinden und keine Autobahnab-
schnitte befahren;

c)	 auf allein fahrende Zugmaschi-
nen, nur für die Strecke zur Rück-
kehr zum Unternehmenssitz des 
Zulassungsbesitzers des Fahrzeu-
ges, eingeschränkt auf im kombi-
nierten Verkehr eingesetzte Zug-
maschinen gemäß Art. 2, Abs. 3, 

letzter Satz.
	
	 1.	 Unter Berücksichtigung der 

im Art. 2, Punkt 3 enthaltenen 
Bestimmungen, wird festgelegt, 
dass das gemäß Art. 1 festgesetzte 
Fahrverbot keine Anwendung auf 
die Fahrzeuge und Fahrzeugkom-
binationen findet, die im kombi-
nierten Verkehr Straße-Schiene 
„Kombiverkehr mit Eisenbahn“ 
oder Straße-Meer „Kombiver-
kehr auf dem Seewege“ eingesetzt 
werden und die unter dem Be-
griff und in den Anwendungsbe-
reich des Art. 1 des Dekrets des 
Transportministerium vom 15. 
Februar 2001 fallen, sofern ge-
eignete CMR-Dokumente bzw. 
gleichwertige Dokumente zum 
Nachweis der Herkunfts- und des 
der zu transportierenden Ware 
und die Reservierungsbestätigung 
oder der Beförderungstitel (die 
Fahrkarte) für die Verschiffung 
vorliegen. Die Vor- und Nach-
laufstrecke auf der Straße im Sin-
ne des vorliegenden Punktes kann 
auf gar keinen Fall die höchstens 
vorgesehenen 150 km Luftlinie 
zum nächsten Seehafen bzw. zum 
Bahnhof der Be- oder Entladung 
überschreiten.

Art. 4
	 1.	 Vom Verbot gemäß Art. 1 

sind – sofern die Bewilligung der 
Präfektur/des Regierungskom-
missariats bzw. mitgeführt wird – 
ausgenommen:

a)	 Fahrzeuge zum Transport anderer 
Produkte als nach Art. 3 lit. r), die 
wegen ihrer Beschaffenheit oder 
klimatischer bzw. saisonbedingter 
Faktoren einem raschen Verderb 
unterliegen und deshalb unver-
züglich vom Herstellungsort zum 
Ort der Lagerung oder des Ver-
brauchs befördert werden müssen 
sowie Fahrzeuge und Fahrzeug-
kombinationen zum Transport 
von Tiernahrung;

b)	 Fahrzeuge und Fahrzeugkom-

plexe, die als landwirtschaftliche 
Fahrzeuge klassifiziert, und für 
den Transport von Sach- und Gü-
tertransport zugelassen sind und 
auf den Staatstraßen verkehren, 
die in das Straßennetz von natio-
nalem Interesse, gemäß Legislativ-
dekret Nr. 461 vom 29. Oktober 
1999, fallen;

c)	 Fahrzeuge zum Gütertransport in 
absolut notwendigen und drin-
genden Fällen, auch solche, die 
an kontinuierlichen Industriepro-
duktionszyklen gebunden sind, 
unter der Bedingung, dass diese 
Bedürfnisse an absolut außeror-
dentliche Bedingungen geknüpft 
sind, die dokumentiert, zeitlich 
begrenzt und quantitativ definiert 
sein müssen.

	 2.	 Die unter den lit. a) und c) 
des Absatzes 1 angeführten be-
rechtigten Fahrzeuge müssen au-
ßerdem mit Hinweistafeln in grü-
ner Farbe im Ausmaß von 0,50 m 
Grundlinie und 0,40 m Höhe mit 
einem schwarz gedruckten Klein-
buchstaben „a” mit 20 cm Höhe 
versehen sein, die gut sichtbar an 
beiden Seitenwänden und hin-
ten auf dem Fahrzeug angebracht 
sind.

Art. 5
	 1.	 Für die in Art. 4, Absatz 

1 lit. a) angeführten Fahrzeuge 
müssen die Anträge auf Ausnah-
megenehmigung mindestens 10 
Tage vor dem beantragten Datum 
der Fahrt, in der Regel bei der/
dem für die Abfahrtsprovinz zu-
ständigen Präfektur/Regierungs-
kommissariat eingereicht wer-
den, die/das nach Überprüfung 
der tatsächlichen Entsprechung 
der unter Art. 4, Absatz 1 lit. a) 
angeführten Erfordernisse und 
bei Nichtvorliegen gegenteiliger 
Gründe die diesbezügliche Ge-
nehmigung mit folgenden Anga-
ben ausstellt:

	 [Angaben über Gültigkeitsdauer 
– maximal 6 Monate –, Kennzei-

chen (auch für mehrere Fahrzeuge 
für die gleiche notwendige Ver-
wendung), Abfahrts- und Bestim-
mungsorte, Fahrtstrecke, zum 
Transport zugelassene Produkte 
und die anzubringenden grünen 
„a”-Tafeln.]

	
	 2.	 Für die unter lit. b) des Abs. 

1  von Art. 4 angeführten Fahr-
zeuge, müssen die Anträge auf 
Ausnahmegenehmigung mindes-
tens zehn Tage vor dem betref-
fenden Datum bei der für die 
betreffenden Provinz zuständigen 
Präfektur – bzw. bei dem Gebiet-
samt der Regierung eingereicht 
werden, welche  die diesbezügli-
che Fahrgenehmigung ausstellen 
kann, unter Anführung der nach-
stehenden  Angaben: 

a) die Gültigkeitsdauer entsprechend 
der Dauer der landwirtschaftli-
chen Erzeugung, die in besonde-
ren Fällen auf das ganze Kalender-
jahr ausgedehnt werden kann; 

b) die Kenntafel der einzelnen zum 
Verkehr ermächtigten Fahrzeuge 
oder  Fahrzeugkomplexe, unter 
Angabe der verschiedenen Typen 
von Arbeitsgeräten, die teils auf-
geladen oder teils gezogen werden; 

c) der Gebietsteil, wo der Verkehr 
erlaubt wird, mit der spezifischen 
Angabe der Straßen, auf welchen 
das Verkehrsverbot bestehen 
bleibt.

	 3.	 Bei Genehmigungen gemäß 
Art. 4 Absatz 1 lit. a) liegt es – im 
Falle der nachgewiesenen andau-
ernden Notwendigkeit, dass die-
selbe Person mehrere Transporte 
des gleichen Transportgutes im-
mer wieder an Verkehrsverbotsta-
gen durchführt – im Ermessen der 
Präfektur/des Regierungskom-
missariats, die Erstgenehmigung 
auch mehrmals, jedoch nicht 
über das Kalenderjahr hinaus, auf 
Antrag der betroffenen Person 
mittels Verlängerungsstempel zu 
verlängern.


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Art. 6
	 1.	 Für die in Art. 4 Absatz 1 lit. 

c) angeführten Fahrzeuge müssen 
die Anträge auf Ausnahmegeneh-
migung zeitgerecht, in der Regel 
bei der/dem für die Abfahrtspro-
vinz zuständigen Präfektur/Regie-
rungskommissariat, eingereicht 
werden, die/das nach Überprü-
fung der dargelegten Erfordernis-
se und Dringlichkeit unter Be-
rücksichtigung der örtlichen und 
allgemeinen Verkehrsverhältnisse 
die diesbezügliche Genehmigung 
mit nachstehenden Angaben aus-
stellen kann: 

a)	 der Gültigkeitstag; die Ausdeh-
nung auf mehrere Tage wird nur 
angesichts der Länge des Stre-
ckenverlaufs genehmigt;

b)	 die Kenntafel des ermächtigten 
Fahrzeugs; die Angabe von meh-
reren Kenntafeln ist nur bei der 
Notwendigkeit zur Aufteilung des 
Transportgutes zulässig;

c)	 den Abfahrts- und Ankunftsort 
sowie der in Anbetracht der Ver-
kehrsbedingungen zulässige Stre-
ckenverlauf;

d)	 das zugelassene Lastgut;
e)	 der ausdrückliche Verweis, dass 

die Ausnahmegenehmigung le-
diglich für die im Antrag ange-
führten Produkte gültig ist und 
dass die Hinweistafeln in der oben 
angeführten Form und den besag-
ten Ausmaßen nach Angabe der 
Bestimmung von Art. 4, Abs.  2, 
gut sichtbar angebracht werden 
müssen.

 	 2.	 Bei Ausnahmegenehmi-
gungen gemäß Art. 4 Absatz 1 
lit. c) für Fahrzeuge die an kon-
tinuierlichen Produktionszyklen 
gebunden sind, muss die zustän-
dige Präfektur/das Regierungs-
kommissariat die unbedingt not-
wendige Anfrage, basierend auf 
den erforderlichen Papieren, die 
die Notwendigkeit der Produk-
tionsfirmen an den Produktions-
zyklus auch an Feiertagen belegt, 
überprüfen und bewerten. Für die 
selbigen Ausnahmegenehmigun-

gen, die ausschließlich Fahrzeuge 
zur Abwicklung von Messen und 
Märkten sowie Fahrzeuge zum 
Transport von Bühnenmaterial 
betreffen, kann die Präfektur/das 
Regierungskommissariat für den 
Fall, dass seitens derselben Per-
son die Notwendigkeit besteht, 
mehrere Fahrten mit den glei-
chen Produkten in der Verbotszeit 
durchzuführen, bei Nichtvorlie-
gen von Hinderungsgründen eine 
einzige Genehmigung mit einer 
Gültigkeit von nicht mehr als 
vier Monaten erteilen, in der für 
jeden Gültigkeitstag die Kennzei-
chen der genehmigten Fahrzeuge, 
die genehmigte Fahrtstrecke und 
die eventuellen Auflagen un-
terschiedlich angeführt werden 
können. Im Fall der Fahrzeuge, 
die an kontinuierlichen Produkti-
onszyklen gebunden oder für den 
Transport von Geräten für Live-
Veranstaltungen vorgesehen sind, 
kann die Ausnahmegenehmigung 
sowohl von der Präfektur/Regie-
rungskommissariat, wo der Sitz 
des Produktionswerkes liegt bzw. 
wo die Veranstaltung stattfindet, 
erteilt werden, unter der Voraus-
setzung, dass auch die Präfektur/
dem Regierungskommissariat in 
dem Gebiet wo die Reise anfängt 
darin übereinstimmt.

	
Art. 7

	 1.  Die unter Art. 4 angeführte 
Ausnahmegenehmigung für Ver-
kehrsverbotstage kann auch von 
jener Präfektur/Regierungskom-
missariat erlassen werden, in de-
ren Einzugsgebiet der Firmensitz 
des Transportunternehmens liegt 
oder sich der Firmensitz einer am 
Transport interessierten Firma be-
findet.

	 2.	 Für aus dem Ausland kom-
mende Fahrzeuge kann der Ge-
nehmigungsantrag bei der Präfek-
tur/dem Regierungskommissariat 
der an der Staatsgrenze gelege-
nen Provinz eingebracht werden, 

wo die Fahrt auf italienischem 
Gebiet beginnt, und zwar auch 
vom Auftraggeber, vom Waren-
empfänger oder einer von den 
betroffenen Firmen beauftragten 
Dienstleistungsagentur. In sol-
chen Fällen haben die Präfekten 
insbesondere, außer der nachge-
wiesenen Dringlichkeit und Un-
aufschiebbarkeit des Transportes 
auch die Entfernung zum Zielort, 
die Fahrtstrecke und das Dienst-
leistungsangebot im Grenzort zu 
berücksichtigen. 

	 3.	 Gleicherweise wird für Fahr-
zeuge mit Abfahrtsort oder Ziel-
ort Sizilien bei der Ausstellung der 
Ausnahmegenehmigung gemäß 
Art. 4 Abs. 1 lit. a) und c), auch 
den Schwierigkeiten Rechnung 
getragen, die aus der besonderen 
geografischen Lage und ange-
sichts des erforderlichen Zeitauf-
wands für die Überfahrt mit dem 
Fährschiff erwachsen.

	
	 4.	 Während der Verbotszeiten 

können die Präfekten, in deren 
Gebiet Grenzübergangsstellen 
liegen, für aus dem Ausland kom-
mende Fahrzeuge Dauergenehmi-
gungen ausstellen, um Parkplätze 
oder Autohöfe in Grenznähe an-
zufahren.

Art. 8
	 1.	 Von den Verkehrsverboten 

nach Art.1 sind nachstehend an-
geführte Sonderfahrzeuge und 
Fahrzeugkomplexe ausgenom-
men:

a)	 Fahrzeuge im öffentlichen Dienst 
im dringenden Einsatz und im 
Notfall selbst oder zum Trans-
port von Materialien für genannte 
Einsätze (Feuerwehr, Zivilschutz 
usw.)

b)	 Militärfahrzeuge und Fahrzeuge 
der Polizeibehörde aus nachweis-
baren dienstlichen Gründen;

c)	 Fahrzeuge von Körperschaften 
als Straßeneigner oder als Kon-
zessionäre, sofern aus dringenden 

Dienstgründen verwendet;
d)	 die mit der Aufschrift „Servizio 

Nettezza Urbana“ versehenen Ge-
meindefahrzeuge für die Müllab-
fuhr sowie jene Fahrzeuge die für 
die Gemeindeverwaltungen Mül-
lentsorgungsdienste „smaltimento 
rifiuti“ ausführen, sofern sie im 
Besitz der dafür vorgesehenen von 
der Gemeindeverwaltung ausge-
stellten Bescheinigungen sind;

e)	 die Fahrzeuge, die im Besitz der 
Kommunikationsabteilung des 
Ministeriums für wirtschaftli-
che Entwicklung oder der Itali-
enischen Post AG sind, jedoch 
müssen dieselben mit dem Kenn-
zeichen „P.T.” oder mit dem 
Kennzeichen „Poste Italiane” 
versehen sein, sowie Rüstfahr-
zeuge, wenn sie mit der dafür 
notwendigen, von der auch aus-
ländischen Verwaltung für Post- 
und Fernmeldewesen ausgestell-
ten Bescheinigung ausgestattet 
sind; weiters auch ausschließlich 
Postfahrzeuge zur Ausübung der 
Postdienste im Sinne des Legis-
lativdekrets Nr. 261 vom 22. Juli 
1999 die über die entsprechenden 
Genehmigungen seitens des o. g. 

Abteilung verfügen;
f )	 die Rundfunk- und Fernseh-

dienstfahrzeuge aus dringenden 
und bescheinigten dienstlichen 
Gründen;

g)	 Fahrzeuge, welche Treibstoff, 
Heizöl oder Gas befördern, sofern 
sie für die Großverteilung und 
den Verbrauch bestimmt sind;

h)	 die im Sinne von Art. 104 Abs. 8 
der Legislativdekrets Nr. 285 vom 
30. April 1992 definierten außer-
ordentlichen landwirtschaftlichen 
Fahrzeuge, die nichtstaatliche 
Straßen befahren, gemäß Legisla-
tivdekrets Nr. 461 vom 29. Okto-
ber 1999.

	
Art. 9

	 1.	 Der Transport gefährlicher 
Güter der Klasse 1 der Klassifizie-
rung gemäß Art. 168 Abs. 1 des 
gesetzesvertretenden Dekrets vom 
30. April 1992, Nr. 285 mit nach-
folgenden Änderungen ist auf je-
den Fall, unabhängig von dem 
Gesamtgewicht des Fahrzeuges 
und abgesehen von den im Kalen-
der enthaltenen Verbotstagen laut 
Art. 1 das Fahren auch in der Pe-
riode vom 27. Mai bis einschließ-

lich der 10. September von 8 Uhr 
jeden Samstag bis 24 Uhr des dar-
auffolgenden Sonntags untersagt.

	 2.	 Für diese Transporte sind 
keine Ausnahmegenehmigungen 
der Präfektur zulässig, ausge-
nommen für den Transport von 
Feuerwerkskörpern der Katego-
rie IV und V gemäß Beilage A 
der Durchführungsbestimmung 
zu dem mit Kgl. D. vom 6. Mai 
1940, Nr. 635 genehmigten E.T. 
vom 15. Juni 1931, Nr. 773, der 
Gesetze über die öffentliche Si-
cherheit, unter der Bedingung, 
dass dieser Transport unter Beach-
tung aller geltenden Bestimmun-
gen, auf den beantragten Strecken 
und in den beantragten Zeiträu-
men nach Prüfung der Vereinbar-
keit mit den Erfordernissen der 
Straßenverkehrssicherheit erfolgt.

	 3.	 Abweichend vom Verbot ge-
mäß Absatz 1 können ebenso von 
den Präfekturen Genehmigungen 
aus notwendigen und dringlichen 
Gründen zur Durchführung von 
Arbeiten von gesamtstaatlichem 
Interesse erteilt werden, für die 
äußerst kurzen Ausführungszeiten 
und durchgehenden Arbeitszeiten 
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Im Juli 2016 ist in Italien das Legis-
lativdekret 136/2016 in Kraft getre-
tenen, das die europäische Durch-
setzungsrichtlinie 2014/67/EU zur 
Entsendung umsetzt. Das Dekret 
sieht für den entsendenden Arbeit-
geber eine Reihe zum Teil neuer 
Verpflichtungen vor, die u.  a. das 
Meldeverfahren, die Bereitstellung 
von Unterlagen und die Ernennung 
von Ansprechpersonen betreffen, bei 
Nichtbeachtung werden Sanktionen 
(Geldstrafen) verhängt. Die Bestim-
mungen des Dekrets gelten für Un-

MELDEVERFAHREN
===================

Was das Meldeverfahren für entsen-
dende Unternehmen anbelangt, so 
muss seit dem 26. Dezember 2016 
das Unternehmen spätestens bis 24 
Uhr des Tages vor Entsendungs-
beginn elektronisch eine Entsen-

ternehmen mit Sitz in einem anderen 
EU-Mitgliedsstaat, Personalleasing-
agenturen und erstmals auch Kabo-
tagefahrten im Transportwesen.

dungsmeldung an das italienische 
Arbeits- und Sozialministerium 
übermitteln (Formular UNI_Distac-
co_UE). Vorab muss sich das auslän-
dische Unternehmen über das Portal 
cliclavoro des Ministeriums registrie-
ren, um die Zutrittsdaten zur On-
line-Plattform für grenzüberschrei-
tende Entsendungen zu erhalten und 
Entsendungsmeldungen online aus-
füllen zu können. 

Für die Meldung von Kabotagefahr-
ten ist derzeit noch eine provisori-
sche Lösung vorgesehen, mit einem 

speziellen Meldeformular (ausfüll-
bares pdf-Dokument UNI_CAB_
UE), das per Mail an das italienische 
Arbeits- und Sozialministerium (Ca-
botaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.
it) geschickt werden muss. Zu einem 
späteren Zeitpunkt soll das Melde-
formular für Kabotagetransporte in 
die Online-Plattform für grenzüber-
schreitende Entsendungen integriert 
werden.

HINWEIS: 
Die anderen Bestimmungen des 
Legislativdekrets 136/2016, d. h. 
konkret die Bereitstellung von 
übersetzten Arbeits- und Lohn-
unterlagen, die Nennung von An-
sprechpersonen mit Domizil in 
Italien und die Beachtung der itali-
enischen Beschäftigungsbedingun-
gen, sind auch bei Kabotagetrans-
porten einzuhalten.

SANKTIONEN
==============
•	 Geldstrafen bei Nichtbeachtung 

der Meldepflicht: 150 Euro bis 
500 Euro pro entsandtem Arbeit-
nehmer (bis max. 150.000 Euro)

•	 Geldstrafen bei Nichtbeachtung 
der Bereitstellungspflicht der o. g. 
Dokumente: 500 Euro bis 3 000 
Euro pro entsandtem Arbeitneh-
mer (bis max. 150.000 Euro)

•	 Geldstrafen bei Nichtbeachtung 
der Ernennungspflicht von Be-

zugspersonen: 2 000 Euro bis 
6 000 Euro.

HINWEIS: 
Bitte verwenden Sie bei Inan-
spruchnahme des Angebots auch 
die „AISÖ“ als Referenz:

VIALTIS-Angebot 

Der Ablauf des italienischen Min-
destlohngesetzes (Salario minimo 
italiano) wurde nun offiziell bekannt-
gegeben. Das Gesetz bezieht sich auf 
Kabotage-Dienstleistungen in Italien. 
Sollte dies auf Ihr Unternehmen zu-
treffen, können Sie sich ab jetzt dafür 
registrieren. Um für Sie als Repräsen-
tant fungieren zu können, benötigen 
wir diverse Unterlagen. 

Folgende Dokumente müssen unter-
schrieben und ausgefüllt vorliegen:

- Sales Agreement in englischer Ver-
sion (nach Erhalt dieses Dokuments 
werden Sie auf dem italienischen Por-
tal „Lavoro“ registriert.
Anschließend erhalten Sie eine E-
Mail in der Sie bestätigen, dass wir 
Ihr Repräsentant in Italien sind)
- Order Form (ausgefüllt & unter-
schrieben zurück per Mail)
- Modello UNI_CAB_UE (hier 
können bis zu 5 Fahrer eingetragen 
werden) Anbei finden Sie auch eine 
Ausfüllhilfe

Die Entsendebescheinigung UNI_
CAB_UE müssen Sie dann auch an 
die folgende Adresse senden: cabo-
taggio.distaccoUE@lavoro.gov.it.
Wie Sie dem Agreement entnehmen 
können, müssen diverse Unterlagen 
an uns gesandt werden, die bei uns 
gespeichert werden und bei Anfrage 
der italienischen Behörden abgefragt 
werden können:

•	 Arbeitsvertrag des jeweiligen Fah-
rers

•	 Dokument in der die Arbeitszei-
ten und Tage ersichtlich sind

•	 Gehaltsnachweis
•	 Nachweis über die Zahlung des 

Gehaltes an den Fahrer
•	 Antrag bei Entsendung eines 

Arbeitnehmers ins Ausland (die 
Sozialversicherung muss Ihnen 
diesen Antrag ausgefüllt zurück 
schicken)

Jeden Monat benötigen wir von Ih-
nen die Gehaltsnachweise des Vor-
monats + Nachweis über die Zahlung 
an den Fahrer.

Wichtig: folgende Dokumente müs-
sen vom Fahrer mitgeführt werden:

•	 der ausgedruckte Arbeitsvertrag 
des jeweiligen Fahrers,

•	 Gehaltsnachweis.

Die Formulare sind auch auf der 
Website der Fachgruppe unter www.
wko/stmk/transporteure abrufbar.

auch an Feiertagen vorgesehen 
sind, deren Unerlässlichkeit von 
den Bauträgern durch Unterla-
gen belegt werden muss. Diese 
Genehmigungen können nur be-
grenzt auf betroffene Straßenab-
schnitte mit geringem Verkehrs-
aufkommen ausgestellt werden, 
deren Baustelle sich auf angren-
zende Gemeinden beschränkt 
und nur, wenn keine Situationen 
vorliegen, die eine potenzielle Ge-
fahr für den Straßenverkehr dar-
stellen könnten. In diesen Geneh-
migungen sind die Fahrtstrecken, 
die Fahrzeiten und die Modalitä-
ten anzuführen, die die Präfekte 
für notwendig und zweckmäßig 
erteilen, damit die Anforderun-
gen höchster Sicherheit der Beför-
derung und des Straßenverkehrs 
beachtet werden. Auf alle Fälle 
sind von der Genehmigung jene 
Tage auszunehmen, an denen das 
höchste Aufkommen an touris-
tischem Fahrzeugverkehr in der 
von der Ausnahmegenehmigung 
betroffenen Zone zu erwarten ist.

	 4.	 Die unter Punkt 1 erwähn-

ten Fahrverbote für gefährliche 
Güter finden keine Anwendung, 
wenn eine belegbare Notwendig-
keit der Ausübung dieser Trans-
portdienstleistungen vorliegt und 
zwar für die Fahrzeuge und Fahr-
zeugkomplexe folgender Organi-
sationen:

a)	 Militär- und Polizeikräfte.
b)	 Ausländische Militärs und von 

diesen beauftragte Zivileinheiten 
für Militärübungen, -operationen, 
unter der Vorrausetzung, dass die-
se im Rahmen bilateraler Verträge 
und von dem zuständigen Mili-
tärkommando eine entsprechende 
Genehmigung vorliegt.

c)	 Zivilpersonal des Militärs mit Be-
gleitdokumenten laut Ministeri-
aldekret vom 2. September 1977 
eingefügt vom Ministerialdekret 
24. Mai 1978 Jeder Transport 
muss bei der entsprechenden Prä-
fektur bzw. Regierungskommissa-
riat gemeldet werden wo die Reise 
beginnt bzw. wo der Eintritt in 
das italienische Staatsgebiet er-
folgt.

Art. 10
	 1.	 Die Verkehrsbewilligun-

gen der Präfekturen gelten auch: 
für Leerfahrzeuge, aber nur, 
wenn diese im Rahmen eines Ar-
beitsprozesses, in den auch die 
Transportphase einbezogen ist, 
unbeladen unterwegs sind und 
diese Phase im Verlauf desselben 
Arbeitstages wiederholt werden 
muss.

	

Art. 11
	 [ 1. und 2. Vorschriften für die 

Präfekturen/Regierungskommis-
sariate]

	 3. Im Sinne des Einigungspro-
tokolls zwischen der Regierung 
und den Verbänden des Trans-
portbereichs vom 28. November 
2013 wird innerhalb von drei 
Monaten nach Inkrafttreten der 
Bestimmungen des vorliegenden 
Dekrets die Möglichkeit geprüft 
Änderungen und Integrationen 
einzuführen, um eine noch höhe-
re Straßensicherheit zu erreichen.
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Deutschland: Feldversuch Lang-Lkw

In Deutschland gab es einen 5-jähri-
gen Praxistest/Feldversuch mit Lang-
Lkw. 

Zentrale Ergebnisse des Feldversu-
ches sind:
•	 zwei Lang-Lkw-Fahrten ersetzen 

drei Fahrten mit herkömmlichen 
Lkw,

•	 Effizienzgewinne und Kraftstoff-
ersparnisse zwischen 15 % und 
25 %,

•	 kein erhöhter Erhaltungsaufwand 
für die Infrastruktur,

•	 keine Verlagerungseffekte von der 
Schiene auf die Straße.

Weitere politische Schritte in 
Deutschland:
Das Bundesverkehrsministerium hat 
am 27. Dezember 2016 eine Ände-
rungs-Verordnung zur Überführung 
des Lang-Lkw in den streckenbezoge-
nen Regelbetrieb nach Auslaufen des 

Belgien: Umweltzone Antwerpen

Die Stadt Antwerpen hat zum 1. Fe-
bruar 2017 für alle Fahrzeuge (Per-
sonenbeförderung mit Pkw, Bussen 
Gütertransport mit Lkw) eine Um-
weltzone (LEZ) eingerichtet, die die 
gesamte Innenstadt sowie den Stadt-
teil Scheldt umfasst. Eine Karte der 
Umweltzone ist zu finden unter: ht-
tps://www.slimnaarantwerpen.be/de/
lez/wo. 

Wo liegt die Umweltzone?
Die gesamte Innenstadt und ein Teil 
des Stadtviertels Linkeroever werden 

Weitere Informationen finden Sie auf 
der Website unter: http://www.aisoe.
at/umweltzone-antwerpen/.
Da die Ringautobahn nicht zur Um-
weltzone gehört, ist die Zufahrt zum 
Hafen von Antwerpen daher weiter-
hin für jedes Fahrzeug, auch ohne 
vorherige Registrierung, möglich.
Fahrzeugen mit den höchsten Schad-
stoffemissionen ist die Einfahrt nur 
noch unter Mitführung einer kosten-
pflichtigen Umweltzonen-Tageskarte 
erlaubt. 

Folgenden Fahrzeugen ist eine Ein-
fahrt in die Umweltzone ohne Re-
gistrierung gestattet: 
•	 Euro IV, V und VI mit belgischer 

Zulassung ;
•	 Euro III mit nachgerüstetem Par-

tikelfilter, registriert bei den flä-
mischen Behörden. 

Folgenden Fahrzeugen ist eine Ein-
fahrt in die Umweltzone nur mit 
Registrierung gestattet: 

Feldversuchs verkündet, sodass die 
Lang-Lkw seit dem 1. Jänner 2017 
im streckenbezogenen Regelbetrieb 
fahren können.

Diese Verordnung erlaubt den unbe-
fristeten streckenbezogenen Regelbe-
trieb für den Lang-Lkw auf Basis des 
bestehenden Positivnetzes (Meldun-
gen der geeigneten Straßen durch die 
Länder).
Das Positivnetz kann – wie in der 
Vergangenheit auch – vom BMVI 
aktualisiert und erweitert werden. 
Die Bundesländer prüfen dazu kon-
tinuierlich Strecken auf Eignung. 
Zurzeit hat das Positivnetz eine Län-
ge von fast 11.600 Kilometern. Die 
Gewichtsbeschränkungen für Lkw 
bleiben unverändert bestehen. Auch 
Lang-Lkw dürfen 40 Tonnen Ge-
wicht, bzw. 44 Tonnen im kombi-
nierten Verkehr nicht überschreiten.

Minister Dobrindt befürwortet ei-
nen grenzüberschreitenden Verkehr 

von Lang-Lkw auf der Grundlage 
bilateraler Abkommen und unter 
Beachtung der für Deutschland gel-
tenden Rechtsanforderungen. (Quel-
le: http://tinyurl.com/n5kzbgz) 

ACHTUNG: 
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, 
dass es in Österreich hierzu keine 
Änderungen betreffend Abmessun-
gen und Gewichte gegeben hat. Die 
Nutzung solcher Fahrzeugtypen ist 
in Österreich im Regelbetrieb nicht 
zulässig. Für grenzüberschreitende 
Verkehre (Österreich – Deutsch-
land v.  v.) müsste die Zulassung 
solcher Fahrzeugtypen in einem bi-
lateralen Abkommen geregelt und 
rechtlich möglich gemacht werden!

Die Ergebnisse des Feldversuches 
wurden in einem umfangreichen 
Bericht dargestellt. Dieser ist online 
hier abrufbar: http://tinyurl.com/kp-
c4aau

zur Umweltzone erklärt. Die Um-
weltzone wird mit entsprechenden 
Verkehrschildern gekennzeichnet.

Für welche Fahrzeugkategori-
en gilt die Umweltzone?
Die Zulassungsbedingungen für die 
Umweltzone gelten für alle Fahrzeu-
ge mit Diesel-, Benzin-, LPG- oder 
Erdgasantrieb, die unter die Katego-
rie M, N oder T fallen. Die richtige 
Kategorie Ihres Fahrzeugs steht in Ih-
rem Fahrzeugschein.

Die Umweltzone gilt immer, 7 Tage 
die Woche, rund um die Uhr für:

•	 Kategorie M: Personenbeförderung mit Pkw, Kleinbussen, Bussen und Reisebussen
 			   M1: Fahrzeuge mit bis zu 8 Sitzplätzen + Fahrer
 			   M2: Fahrzeuge mit über 8 Sitzplätzen + Fahrer und einer Masse < 5 Tonnen 
			   M3: Fahrzeuge mit über 8 Sitzplätzen + Fahrer und einer Masse > 5 Tonnen
•	 Kategorie N: Gütertransport mit Lieferwagen und Lkw
 			   N1: Fahrzeuge mit einer Masse < 3,5 Tonnen (Gewichtsklasse I, II und III)
 			   N2: Fahrzeuge mit einer Masse > 3,5 Tonnen und < 12 Tonnen
 			   N3: Fahrzeuge mit einer Masse > 12 Tonnen
•	 Kategorie T: Land- oder fortwirtschaftliche Zugmaschinen auf Rädern

•	 Euro IV, V und VI mit ausländi-
scher Zulassung; 

•	 Euro III mit nachgerüstetem Par-
tikelfilter, der nicht bei den flämi-
schen Behörden registriert wurde. 

Folgende Fahrzeuge können mit 
Registrierung in die Umweltzone 
einfahren, sofern Sie eine Umwelt-
zonen-Tageskarte erworben haben: 
•	 Euro III ohne Partikelfilter; 
•	 alle Fahrzeuge, die nicht die Stan-

dards der Umweltzone erfüllen 
(also Euro 0-, I- und II-Fahrzeu-
ge). 

Diese Fahrzeuge haben die Möglich-
keit, an maximal acht Tagen pro 
Jahr eine Umweltzonen-Tageskarte 
für 35 Euro pro Einfahrt zu erwer-
ben: https://www.slimnaarantwer-
pen.be/de/lez/tageskarte 

Die kostenfreie Registrierung eines 
Fahrzeugs ist vorab möglich, muss 
aber spätestens innerhalb von 24 

Stunden nach der Einfahrt in die 
Umweltzone erfolgen. 
Die Registrierung ist online mög-
lich unter: https://lez.antwerpen.
be/?Taal=DE 

Kontrollen werden per Kamera über 
ein Kennzeichenerfassungssystem 
durchgeführt. Fährt ein Fahrzeug 
ohne Registrierung in die Umweltzo-
ne von Antwerpen bzw. versäumt die 
Anmeldung innerhalb der 24-Stun-
denfrist, wird ein Bußgeld erworben. 
Das Bußgeld beträgt bis 31. Januar 
2018 125 Euro, ab 1. Februar 2018 
150 Euro für den ersten Verstoß. 

Bei wiederholten Verstößen wird ein 
Bußgeld von bis zu 350 Euro erho-
ben. 

Weitere Infos über die Umweltzone 
von Antwerpen können in deutscher 
Sprache abgerufen werden unter: 
https://www.slimnaarantwerpen.be/
de/lez.

Spanien: Bußgelder für Auftraggeber und 
       Transportunternehmer bei Kabotageverstößen

Der DSLV (Deutscher Speditions- 
und Logistikverband) informiert, 
dass seit dem Jahr 2017 Transportun-
ternehmen, die Kabotagetransporte 
in Spanien durchführen ohne über 
die erforderlichen Unterlagen zu ver-

fügen, mit einem Bußgeld in Höhe 
von 4 001 Euro bestraft werden. Da-
bei betreffen die Strafen nicht nur das 
ausführende Transportunternehmen 
mit 4 001 Euro, sondern auch den 
Auftraggeber mit 2 001 Euro. 
Damit werden in Spanien erstmals 
Verstöße nicht ausschließlich dem 

Transportunternehmen angelastet, 
sondern auch dem Auftraggeber bzw. 
Spediteur. 
Diese Rechtslage ist zwar umstrit-
ten, wurde aber mit Genehmigung 
der Regierung und auf Drängen der 
Transportunternehmerverbände ge-
schaffen.
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Niederlande: Einführung von 
			   Mindestlohnbestimmungen für 
			   Kabotageverkehre ab 1. Jänner 2018

Der niederländische Verband TLN 
bzw. die IRU informieren, dass es in 
den Niederlanden seit 1. Jänner 2017 
neue Mindestlohnbestimmungen für 
Kabotageverkehre, sowohl für Per-
sonen- als auch Gütertransport, mit 
Wirkung 1. Jänner 2018 gibt/geben 
wird. 

Im Überblick:
Geltungsbereich: Kabotageverkehre 
(Personen-/Gütertransport)
Meldepflicht (Vorabmeldungen): 
Hierzu wird ein elektronisches Mel-
dewesen etabliert. Dies soll mit 1. 
Jänner 2018 in Kraft treten.
Dokumentationsverpflichtung: 
Ein Nachweis von entsprechenden 

Grenze Russland – Weißrussland (Belarus): 			
	 Grenzübertritte für Drittstaatangehörige

Der föderale Sicherheitsdienst der 
Russischen Föderation (FSB) hat in 
den drei russischen Regionen (Bry-
ansk, Pskov und Smolensk) an der 
Grenze zu Weißrussland (Belarus) 
eine Verordnung über Grenzkontrol-
len erlassen.
Die Verordnung trat mit 7. Febru-
ar 2017 in Kraft. Regionale Grenz-
schutzbeamte müssen Standorte 
und Zeiten für die Einreise und den 
Durchlass von Personen und Fahr-
zeugen in der Grenzzone festlegen 
und die Einrichtung von Hinweis-
schildern für die neuen Maßnahmen 
organisieren.
Während die eingeleiteten Maßnah-
men für russische und weißrussische 

arbeit (Minsk, 21. Februar 1995), 
hat man sich über die Regelung 
der Einreise, des Austritts oder des 
Aufenthaltes von Drittstaatsange-
hörigen auf dem Hoheitsgebiet der 
Russischen Föderation und der Re-
publik Belarus bis jetzt noch nicht 
geeinigt.

Bis zur endgültigen Regelung die-
ser Frage wird die Überquerung 
der russisch-weißrussischen Staats-
grenze von Drittstaatsangehörigen 
mit der Nutzung des Schienen- und 

Slowenien: Lieferschein/Frachtbrief 
		       für (Rund)holztransporte

Das Außenwirtschaftscenter Laibach 
informiert zum Gesetz über Än-
derungen und Ergänzungen des 
Waldgesetzes (Amtsblatt der Rep. 
Slowenien 77/2016), wonach mit 1. 
Jänner 2017 ein „Buchhaltungsbe-
leg“ eingeführt wurde.

Waldholzsortimente, die auf einem 
Fahrzeug aufgeladen oder auf der 
Straße transportiert werden, müssen 
wegen Verfolgung der Nachhaltig-
keit des Verkehres mit Waldholz-
sortimenten und Durchführung der 
Kontrolle gemäß dem Gesetz mit 
dem Buchhaltungsbeleg begleitet 
werden. Der Fahrer der Waldholzsor-
timente muss den Buchhaltungsbeleg 
nach dem Aufladen und während des 
Transports bei sich bzw. im Fahrzeug 
haben und diesen bei einer Kontrol-
le der bevollmächtigten Person zur 
Durchsicht überreichen. 

Der Buchhaltungsbeleg, der vom Ab-
sender ausgefüllt wird, ist abrufbar 
unter http://tinyurl.com/h7m37p6 
und beinhaltet Informationen wie:

Dokumenten hat erst nach Aufforde-
rung durch die Behörden zu erfolgen. 
Dokumente (Nachweise): Lohnzet-
tel inkl. Überweisungsbestätigungen, 
dass der Lohn entsprechend an den 
Fahrer ausbezahlt wurde, Arbeitsver-
trag, Arbeitszeitübersichten (für jene 
Zeiten, die in den Niederlanden ge-
arbeitet wurde), Sozialversicherungs-
nachweis. Diese Dokumente müssen 
nicht (aber können) im Fahrzeug 
mitgeführt werden. Sie können bei 
einer Kontrolle auch elektronisch an 
die zuständigen Stellen übermittelt 
werden. 

Mindestlohn (Höhe): In den Nie-
derlanden ist der Bruttolohn für ei-

nen internationalen Fahrer brutto 
13,91 Euro/Stunde. Der Minimum-
stundenlohn beträgt 8,96 Euro.
Kontaktperson: Der Arbeitgeber 
muss in den Niederlanden eine Kon-
taktperson (Repräsentanten) ange-
ben, an den sich die Behörden im 
Fall einer Kontrolle/Anfrage wenden 
können. 
Haftung (Auftraggeber): Die Be-
stimmungen beruhen auf dem Prin-
zip der gemeinsamen Haftung (Auf-
traggeberhaftung). Alle am Transport 
beteiligten Stellen (Frachtführer, 
Auftraggeber, Verlader etc.) können 
für die Verletzung der Mindestlohn-
bestimmungen zur Verantwortung 
gezogen werden. 

Staatsbürger keinerlei Beeinträchti-
gungen mit sich bringen, bedeuten 
sie für Drittstaatsangehörige, dass 
diese auch mit einem gültigen Visum 
von Europa über Weißrussland nicht 
nach Russland einreisen dürfen, da es 
in diesem Grenzbereich keinen offizi-
ellen Grenzübergang gibt.  

Gemäß dem Grenzschutzdienst des 
Föderalen Sicherheitsdienstes der 
Russischen Föderation, wie auf seiner 
Webseite angegeben:

Gemäß Artikel 2 des Abkommens 
zwischen der Russischen Föderati-
on und der Republik Weißrussland 
(Belarus) über die Wahrung der 
Gleichberechtigung der Bürgerin-

nen und Bürger Russlands und Bela-
rus, sich frei zu bewegen und ihren 
Wohnsitz in den Hoheitsgebieten 
der Staaten zu wählen – Mitglieder 
des Unionsstaates (St. Petersburg, 24. 
Jänner 2006) – haben Bürgerinnen 
und Bürger der Republik Weißruss-
land (Belarus) und der Russischen 
Föderation unabhängig vom Aufent-
haltsort das Recht, das Territorium 
der Russischen Föderation und der 
Republik Weißrussland (Belarus) frei 
zu betreten und zu verlassen.

Gemäß Artikel 4 des Abkommens 
zwischen der Russischen Födera-
tion und der Republik Weißruss-
land (Belarus) über Freundschaft, 
Nachbarschaft und die Zusammen-

Straßenverkehrs sowie der Direkt-
flüge zwischen der Republik Bela-
rus und der Russischen Föderation 
eine Verletzung der internationalen 
Regeln bei der Überquerung der 
Staatsgrenze der Russischen Föde-
ration bedeuten.

Der Besitz einer Aufenthaltsgeneh-
migung auf dem Territorium Russ-
lands und Weißrusslands gewährt 
nicht das Recht, die russisch-weiß-
russische Staatsgrenze zu über-
schreiten.

Aufgrund internationaler Verträge 
und der nationalen Gesetzgebung 
der Russischen Föderation können 
alle Drittstaatsangehörigen über die 
multilateralen (bilateralen) Grenz-
übergangsstellen, die für internati-
onale oder bilaterale Bewegungen 
offen sind, Russland betreten und 
verlassen.

Wir empfehlen allen Transportunter-
nehmen bei der Planung die derzeit 
vorherrschenden Umstände zu be-
achten.

•	 Informationen (Name, Nachna-
me, Adresse, Steuernummer oder 
Firmenname, -adresse sowie Steu-
ernummer) über den Waldbesit-
zer, dem der Holzschlagbescheid 
ausgestellt wurde,

•	 Informationen über den Absen-
der,

•	 Informationen über den Empfän-
ger,

•	 Informationen über den Trans-
porteur,

•	 Informationen über den Fahrer,
•	 Art und Registernummer des 

Fahrzeugs,
•	 Ort, Datum und Uhr der Aufla-

dung sowie Ort und Datum der 
Ausladung,

•	 Art und Menge von Waldholzsor-
timenten,

•	 Folgenummer des Buchhaltungs-
belegs.

In folgenden Fällen ist der Buchhal-
tungsbeleg nicht notwendig:

‒‒ Für Waldholzsortimente, die in 
Wäldern, die im Besitz von Privat-
personen sind, gewonnen wurden, 
auf dem Fahrzeug aufgeladen oder 

auf der Straße transportiert werden 
und deren Gesamtmenge nicht 10 
m3 überschreitet; 

‒‒ für Waldholzsortimente, die für Ei-
genbedarf bestimmt sind und vom 
Waldbesitzer transportiert werden 
oder wenn es sich um Transport 
im Rahmen der Nachbarschafts- 
oder Verwandtschaftshilfe han-
delt gemäß den Vorschriften, die 
Schwarzarbeit und -beschäftigung 
vermeiden. Beim Aufladen und 
Transport der Waldholzsortimente 
muss die Person jedoch die Geneh-
migung für Holzschlag, die vom 
slowenischen Forstamt ausgegeben 
wurde, bei sich haben. Die Geneh-
migung für Holzschlag ist nicht 
notwendig, wenn der Durchmes-
ser von Holzsortimenten, die auf 
dem Fahrzeug aufgeladen sind 
oder auf der Straße transportiert 
werden, bis max. 10 cm am stärks-
ten Teil (außer für Holzspäne und 
zerlegtes Holz) misst, die Gesamt-
menge nicht 10 m3 überschreitet 
und auf dem Fahrzeug gleichzeitig 
keine anderen Waldholzsortimen-
te aufgeladen sind. 
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‒‒ Für Waldholzsortimente, die auf 
dem Fahrzeug aufgeladen oder auf 
der Straße transportiert werden 
und ein Gegenstand des Verkaufs 
oder Geschenks zwischen zwei 
Personen sind. In dem Fall wird 
der Transport von Waldholzsorti-
menten mit einer Erklärung oder 
anderem Beleg, in dem die Art 
und Menge von Waldholzsorti-
menten, Ort und Datum, Absen-
der, Transporteur und Empfänger 
von Waldholzsortimenten angege-
ben werden, begleitet. Die Erklä-
rung bzw. den anderen Beleg muss 
der Absender und Empfänger fünf 
Jahre nach dem Erledigungsdatum 
des Transports von Waldholzsor-
timenten aufbewahren und dieses 
muss vom Absender und Empfän-
ger unterschrieben werden. 

Informationen finden Sie auf der 
Internetseite des Ministeriums für 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Ernährung in Slowenien (leider nur 
in Slowenisch): http://tinyurl.com/
zj9r49y.

Österreichische Transporteure, die 
Holz nach Slowenien liefern, sollen 
einen „österreichischen“ Liefer-
schein/Frachtbrief mitführen, der 
diese Informationen, die mit der 
Einführung des Buchhaltungsbe-
legs in Slowenien notwendig sind, 
beinhaltet. Die extra Informatio-
nen, die in Slowenien zusätzlich 
verlangt sind, können einfach auf 
den „österreichischen“ Liefer-
schein/Frachtbrief dazu geschrie-
ben werden. 

Für weitere Informationen steht Ih-
nen Mag. Robert Režonja vom Di-
rektorat für Forstwirtschaft, Jagd 
und Fischerei beim Ministerium für 
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und 
Ernährung in Slowenien zur Verfü-
gung:

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 
DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, 
LOVSTVO IN RIBIŠTVO 
Dunajska 22 
SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 1/ 478 91 45
Fax: +386 1/ 478 90 21
www.mkgp.gov.si  
Kontakt: Mag. Robert REŽONJA 
(Englisch) +386 1 478 91 42
robert.rezonja@gov.si)
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Aktuelle VPI- und 
Inflationsentwick-
lung in Österreich
Die aktuelle Entwicklung des 
Verbraucherpreisindex sowie der 
Inflation finden Sie unter www.
dietransporteure.at

Entwicklung 
Dieselpreis und 
Transportkosten-
index

Die aktuelle Entwicklung zum 
Dieselpreis und Transportkosten-
index ist wieder unter 
www.dietransporteure.at abrufbar.

Rückersatz von Weiterbildungskosten – 
Mustervereinbarung

Da es Ende letzten Jahres im Ar-
beitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz 
(AVRAG) zu einer Änderung der 
Zeiten beim Ausbildungskosten-
rückersatz gekommen ist, wurde die 
Mustervereinbarung hinsichtlich des 
Rückersatzes von Weiterbildungskos-

ten im Güterbeförderungsgewerbe 
entsprechend angepasst. 

Wir weisen darauf hin, dass für jene 
Rückerstattungsvereinbarungen, die 
vor Inkrafttreten der Novelle (28. 
Dezember 2015) abgeschlossen wur-

den, sich an der damaligen Rücker-
satzfrist nichts ändert.

Die umfassenden Infos finden Sie 
unter http://tinyurl.com/k837ydr.
Das Formular für den Rückersatz fin-
den Sie auf den nächsten Seiten. Fo
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Gefahrguttransporte – Änderungen zum ADR 2017

Die Änderungen zum ADR sind am 
1. Jänner 2017 in Kraft getreten. Die 
Anwendung der neuen Vorschrif-
ten für den Landverkehr (Straße, 
Schiene, Binnenwasserstraße) ist seit 
diesem Zeitpunkt sowohl für inner-
staatliche als auch internationale Ge-
fahrguttransporte möglich. Während 
der allgemeinen Übergangsvorschrift 
bis 30. Juni 2017 können auch noch 
die Vorschriften des ADR 2015 ange-
wendet werden.

aws-Neuerungen 2017 
(Investitionszuwachsprämie, Zuschussprogramme für innovative Start-ups ...)

Information des Austria Wirtschaftsservice (aws) zu den neuen Förderangeboten ab 2017

Neuerungen 2017
Seit 1. Jänner 2017 werden von der 
aws neue Förderungen angeboten. 
Teilweise liegen die formellen Ge-
nehmigungen der entsprechenden 
Förderungsrichtlinien noch nicht 
vor, Antragstellungen – über den 
aws-Fördermanager – sind aber seit 
1. Jänner 2017 möglich (Ausnahme: 
aws-KMU-Investitionszuwachsprä-
mie, hier ist eine Antragstellung seit 
9. Jänner 2017 möglich). 

Zusammengefasst die wesentlichen 
Neuerungen:

1) Neue Zuschussprogramme 
für innovative Start-ups

Für innovative Start-ups stehen seit 
1. Jänner 2017 zwei neue Zuschuss-
programme zur Verfügung: die „aws 
Lohnnebenkostenförderung“ und die 
„aws Risikokapitalprämie“. In bei-
den Programmen ist Voraussetzung, 
dass das antragstellende Unterneh-

Die entsprechende Zusammenstel-
lung sowie die neuen Vorschriftentex-
te zum ADR/RID/ADN 2017 finden 
Sie auch auf der Gefahrgut-Website 
der Bundessparte Transport und Ver-
kehr. Dort finden Sie auch die neue 
Online Gefahrgut-Datenbank.

Die umfassenden Infos finden Sie 
unter: http://tinyurl.com/knr6xgj.

men (bei „aws Lohnnebenkosten“) 
bzw. das Unternehmen an welchem 
sich ein Investor beteiligt (bei „aws 
Risikokapitalprämie“) ein innova-
tives Start-up ist. Innovative Start-
ups zeichnen sich dadurch aus, dass 
sie junge und kleine Unternehmen 
nach EU-Definition sind und dass sie 
über ausreichendes Innovations- und 
Wachstumspotenzial verfügen. Die 
Details zu diesen Start-up Kriterien 
finden Sie auf der aws-Website, die 
auch einen automatisierten Selbst-
test, den „aws-Start-up-PreCheck“ 
enthält. Mit dem aws-Start-up-Pre-
Check können Antragstellerinnen 
und Antragsteller vorab selbst ab-
testen, ob die geplante oder bereits 
erfolgte Unternehmensgründung als 
innovatives Start-up gelten kann. 

Lohnnebenkostenförderung

Dieses Förderungsprogramm ersetzt 
jene Lohnnebenkosten (Dienstgeber-

beiträge) ganz oder teilweise, die von 
innovativen Start-ups für die ersten 
drei Arbeitsplätze über einen Zeit-
raum von bis zu drei Jahren nach-
weislich bezahlt wurden. Die aws 
Lohnnebenkostenförderung beträgt 
im ersten Jahr 100 %, im zweiten 
Jahr 67 % und im dritten Jahr 33 
% der jeweiligen Lohnnebenkosten. 
Die Details finden sich auf der aws-
Website. www.aws.at/lnk

Risikokapitalprämie

Gefördert werden Beteiligungen von 
Investorinnen bzw. Investoren an in-
novativen Start-ups. Die Förderung 
erfolgt in Form eines Zuschusses und 
beträgt bis zu 20 % des förderungs-
fähigen Beteiligungsbetrages, maxi-
mal jedoch 50.000 Euro (kumuliert) 
pro Investorin bzw. Investor und 
Kalenderjahr. Das Antragsverfahren 
ist zweistufig gestaltet. Die Investo-
rin bzw. der Investor stellt vor Ab-
schluss der Beteiligung einen Antrag Fo
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für eine „aws-Risikokapitalprämie“. 
Zeitlich unabhängig von der Antrag-
stellung der Investorin bzw. des In-
vestors kann das innovative Start-up 
einen Antrag für eine „aws-Start-up-
Qualifikation“ stellen. Bei positiver 
Prüfung stellt die aws eine Start-up-
Qualifikation aus, welche die Erfül-
lung der Start-up-Kriterien bestätigt. 
Diese kann vom innovativen Start-
up zum Vorweis gegenüber (weite-
ren) Investorinnen bzw. Investoren 
verwendet werden und damit zum 
Ausdruck bringen, dass Investorin-
nen und Investoren, bei Beteiligung 
an diesem innovativen Start-up, die 
Möglichkeit auf eine 20 %ige Risi-
kokapitalprämie haben. Eine gültige 
Start-up-Qualifikation ist jedenfalls 
Voraussetzung für die Ausstellung 
eines Förderungsvertrages für eine 
„aws-Risikokapitalprämie“ www.aws.
at/rkp

2) Neues Zuschussprogramm 
für kleine und mittlere 
Unternehmen – die aws KMU 
– Investitionszuwachsprämie 
– seit 9. Jänner 2017

Mit dieser Förderungsaktion soll ein 
Anreiz für Unternehmensinvestitio-
nen geschaffen werden, um die Inves-
titionsneigung von österreichischen 
Unternehmen zu heben und Wachs-
tums- und Beschäftigungsimpulse zu 
setzen. 

Gefördert werden kleine und mittlere 
Unternehmen nach EU-Definition, 
die materielle aktivierungspflichtige 
Neuinvestitionen in das abnutzbare 
Anlagevermögen vornehmen – Lkw, 
Pkw und Grundstücke sind davon 
ausgenommen. Wichtig ist, dass diese 
Neuinvestitionen über dem Durch-
schnitt der in den letzten drei Jahren 
vom Unternehmen durchgeführten 
Investitionen liegen (auch hier wer-
den Lkw-Investitionen der letzten 
Jahre nicht berücksichtigt), wobei 

bisherige aws-erp-KMU-Programm 
steht nun auch Wachstumsprojekten 
von mittelständischen Unternehmen 
zur Verfügung. Für Investitionen im 
Inland, aber auch für Internationali-
sierungsprojekte gewährt die aws an 
Unternehmen bis 3.000 Mitarbeitern 
aws-erp-Kredite zu den Konditionen 
des KMU-Programms als Demini-
mis-Beihilfe.
Erweiterung des Kleinkreditpro-
gramms auf Finanzierungen bis 
500.000 Euro

Das bewährte aws-erp-Kleinkredit-
programm wächst in eine neue Di-
mension: Seit 1. Jänner 2017 bietet 
die aws in diesem raschen und ein-
fachen Verfahren Finanzierungen für 
Projekte von Kleinunternehmen bis 
zu einer Kredithöhe von 500.000 
Euro an. Die Projektkosten können 
dabei auch über diese Grenze hinaus-
gehen, da die diesbezügliche Ober-
grenze weggefallen ist.

Neuer Gründungskleinkredit

Für Gründerinnen und Gründer und 
bei Unternehmensnachfolgen/Über-
nahmen bietet der aws-erp-Klein-
kredit seit 1. Jänner 2017 besonders 
attraktive Konditionen: Für ein Fi-

bei Kleinst- und Kleinunternehmen 
(d.  h. bis zu 49 Beschäftigte) die-
se Neuinvestitionen zumindest um 
50.000 Euro (Investitionszuwachs) 
und bei mittleren Unternehmen 
(bis zu 249 Beschäftigte) zumindest 
um 100.000 Euro höher sein muss, 
als der Wert der durchschnittlichen 
Investitionen der letzten drei Jahre. 
Der Zuschuss beträgt im Einzelfall 
für Kleinst- und Kleinunternehmen 
bis zu 15 % des Investitionszuwach-
ses von zumindest 50.000 Euro bis 
max. 450.000 Euro und für mittlere 
Unternehmen bis zu 10 % des In-
vestitionszuwachses von zumindest 
100.000 Euro bis max. 750.000 Euro. 
Unternehmensgründungen sind von 
diesem Programm ausgenommen. Es 
müssen jedenfalls 3 vollständige Jah-
resabschlüsse vorliegen.

Die Förderungsvergabe erfolgt chro-
nologisch entsprechend der Reihen-
folge des Eintreffens der vollständigen 
und beurteilungsfähigen Förderungs-
ansuchen bis zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die zur Verfügung stehenden 
Budgetmittel verbraucht sind.

Um eine rasche und unkomplizier-
te Abwicklung dieser Förderung zu 
ermöglichen wurde bei der Einrei-
chung der Anträge über den aws-
Fördermanager eine „Selbsteinschät-
zung“ eingeführt. Dabei kann das 
Unternehmen selbst prüfen, ob die 
Grundvoraussetzungen für die Förde-
rung eingehalten werden und erhält 
eine Indikation, ob eine Förderung 
grundsätzlich möglich ist. Es können 
nur vollständige Anträge – d. h. alle 
Pflichtfelder am aws-Fördermanager 
sind befüllt, die notwendigen Un-
terlagen sind hochgeladen und die 
„Selbsteinschätzung“ hat ein positives 
Ergebnis – abgesendet werden. Die 
Antragstellung für dieses Programm 
ist seit 9. Jänner 2017 möglich.
www.aws.at/kmu-invest (seit 9. Jän-
ner 2017)

3) Ausweitung der 
aws-Garantien

Mit 1. Jänner 2017 traten wesent-
liche Erweiterungen bei den aws-
Garantien in Kraft. So werden die 
Betragsobergrenzen für Garantie-
übernahmen von zuletzt 7,5 Mio. 
Euro auf 25 Mio. Euro pro Projekt 
und von 25 Mio. Euro auf 40 Mio. 
Euro für die Unternehmensgruppe 
erhöht. Garantiefähig sind künftig 
nicht nur Investitionen, sondern auch 
Finanzierungen im Zusammenhang 
mit nichtaktivierungsfähigen Wachs-
tums- und Innovationsvorhaben im 
Rahmen von Betriebsmittelkrediten, 
auch hier gilt die Obergrenze von 25 
Mio. Euro Projektgarantien für In-
ternationalisierungsvorhaben (Aus-
landsinvestitionen) werden ebenfalls 
erweitert und sind seit 1. Jänner 
2017 weltweit möglich, d. h. der ein-
geschränkte Zielländerkreis wurde 
aufgehoben. 

•	 aws-Garantien für Investitionen 
in Österreich (https://www.aws.
at/foerderungen/aws-garantien-
fuer-investitionen-in-oesterreich)

•	 aws-Garantien International (ht-
tps://www.aws.at/foerderungen/
aws-garantien-international)

4) Ausweitung der 
aws-erp-Kredite

Parallel zu den höheren Obligogren-
zen bei den aws-Garantien gilt seit 1. 
Jänner 2017 eine neue Kreditober-
grenze bei den awserp-Krediten. Die 
aws kann nun für ein Vorhaben bis 
zu 30 Mio. Euro Kreditvolumen be-
reitstellen.
Neues aws erp-KMU- und Wachs-
tumsprogramm nun auch für mittel-
ständische Unternehmen bis 3 000 
Mitarbeiter
Die aws hält seit 1. Jänner 2017 ein 
neues Angebot für die mittelstän-
dischen Unternehmen bereit: das 

nanzierungsvolumen bis zu 500.000 
Euro beträgt der Zinssatz fix 0,5  % 
p. a. und das Zuzählungsentgelt (ein-
malig) ist auf 0,5 % der Kreditsum-
me herabgesetzt. Als Gründerin bzw. 
als Gründer gelten alle Unternehmen 
bis zum 6. Jahr nach Gründung/
Übernahme.

5) Neue Programme zur Ver-
wertung geistigen Eigentums 
(Genehmigung steht noch 
aus)
aws IP.Coaching
Entwicklung und Implementie-
rung der IP-Strategie
Unterstützt werden technologie-
orientierte kleine und mittlere Un-
ternehmen bei der Entwicklung 
und Implementierung einer maßge-
schneiderten Strategie zur Nutzung 
des geistigen Eigentums. Drei zusam-
menhängende Module bestehend aus 
Beratungsleistungen und finanziellen 
Zuschüssen werden angeboten. Vora-
binformationen bei: 
Dr. Walter Koppensteiner
aws IP.Market
Entwicklung und Implementie-
rung der IP-Strategie
Unterstützt werden kleine und mitt-
lere Unternehmen, Universitäten, 
außeruniversitäre Forschungseinrich-

tungen bei der wirtschaftlichen Um-
setzung von aussichtsreichen Innova-
tionen oder von neuen Technologien 
durch die Verwertung des geistigen 
Eigentums außerhalb des eigenen 
Unternehmens. Die Förderung er-
folgt durch Beratung, Vermarktungs-
leistungen und finanzielle Zuschüsse. 
Vorabinformationen bei: 
DI Norbert Karner

6) Verlängerung des Zu-
schussprogrammes „aws 
Kapitalmarktprospekt“

Das mit 31. Dezember 2016 auslau-
fende Pilot-Förderungsprogramm 
„aws-Kapitalmarktprospekt“, das seit 
1. Oktober 2015 auch die externen 
Kosten für die Erstellung, Prüfung 
und Veröffentlichung von Informa-
tionsblättern gemäß Alternativfinan-
zierungsgesetz (AltFG) mit einem 
50 %igen Zuschuss (max. 50.000 
Euro) unterstützt, wird erneut ver-
längert. 
Dabei ist jedoch zu beachten, dass 
der aws kein zusätzliches Budget zur 
Verfügung steht, sondern die verblei-
benden Budgetmittel nach dem Prin-
zip „first come, first serve“ ausgenützt 
werden.
www.aws.at/kapitalmarktprospektFo
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AZG-ARG-Novelle – 
BGBl 114-2016 iVm EU-Verordnung 2016/403

Mit 1. Januar 2017 trat die EU-
Verordnung 2016/403 entsprechend 
in Kraft. Diese ergänzt u. a. die VO 
1071/2009 hinsichtlich der Einstu-
fung schwerwiegender Verstößen 
und besagt:

„Mit dieser Verordnung wird eine 
gemeinsame Liste von Kategorien, 
Art und Schweregrad der Verstöße 
gegen die Unionsvorschriften im ge-
werblichen Straßenverkehr gemäß 
Anhang I dieser Verordnung erstellt, 
die ergänzend zu den Anforderungen 
in Anhang IV der Verordnung (EG) 
Nr. 1071/2009 zur Aberkennung der 
Zuverlässigkeit von Kraftverkehrsun-
ternehmern führen können.

Ebenso schafft die Verordnung eine 
neue Kategorisierung der Einteilung 
von Verstößen gem. Anhang III der 
EU-Richtlinie 2006/22. Nun wurde 
eine Kategorie der schwersten Ver-
stöße (MSI – most serious infringe-
ments) gegen die EU Verordnungen 
561/2006 (Sozialvorschriften) und 

165/2014 (Kontrollgerät) geschaffen. 

Die Umsetzung betreffend der Straf-
höhe dieser neuen Kategorie erfolgte 
durch die jüngsten Novellierungen 
zum Arbeitszeit- (AZG) bzw. Arbeits-
ruhegesetz (ARG). 

Auch diese Novellierungen traten 
mit 1. Januar 2017 in Kraft. 

Hinsichtlich der Strafhöhen heißt es 
nun im § 28 (6) Arbeitszeitgesetz:

Bisher:
(6) Sind Übertretungen gemäß Abs. 
5 nach Anhang III der Richtlinie 
2006/22/EG als
1.	 leichte Übertretungen eingestuft 

oder in diesem Anhang nicht er-
wähnt, sind die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber

a)	 in den Fällen der Z 1 bis 7 mit 
einer Geldstrafe von 72 Euro bis 
1 815 Euro, im Wiederholungsfall 
von 145 Euro bis 1 815 Euro,

b)	 im Fall der Z 8 mit einer Geld-

strafe von 145 Euro bis 2 180 
Euro, im Wiederholungsfall von 
200 Euro bis 3 600 Euro;

2.	 schwerwiegende Übertretungen 
eingestuft, sind die Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber mit einer 
Geldstrafe von 200 Euro bis 2 180 
Euro, im Wiederholungsfall von 
250 Euro bis 3 600 Euro;

3.	 sehr schwerwiegende Übertretun-
gen eingestuft, sind die Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber mit 
einer Geldstrafe von 300 Euro bis 
2 180 Euro, im Wiederholungsfall 
von 350 Euro bis 3 600 Euro.

NEU: 
11. Im § 28 Abs. 6 wird folgende Z 
4 eingefügt: 
„4. schwerste Übertretungen einge-
stuft, sind die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber mit einer Geldstrafe von 
400 Euro bis 2 180 Euro, im Wieder-
holungsfall von 450 Euro bis 3 600 
Euro.“

Die umfassenden Infos finden Sie 
unter: http://tinyurl.com/nya4nuk.

Förderung 
für das Kleintransportgewerbe und den Werkverkehr 
für Fahrzeuge bis 3,5 t hzG – Fördertopf ist noch gefüllt

Gefördert wird der Ankauf von Lkw 
bis zu 3,5 t hzG der Euro Klasse VI 
oder alternativbetriebene Fahrzeu-
ge für den Werkverkehr bzw. für 
das Güterbeförderungsgewerbe bei 
gleichzeitiger, dauerhafter Abmel-
dung eines Lkw bis 3,5 t hzG der 
Euroklasse III bzw. niedriger (An- 
und Abmeldung müssen die selbe 

Zulassungsspezifikation haben – 19 
für Werkverkehr bzw. 20 für Güter-
beförderung). Pro Unternehmen sind 
maximal drei Fahrzeuge mit je 2 000 
Euro förderbar.

Die Abwicklung der Förderung er-
folgt ausschließlich über die Fach-
gruppe für das Güterbeförderungsge-

werbe: Alle Infos: 
Pamela Prinz, Tel.: 0316/601-638, 
E-Mail: 
befoerderung.gueter@wkstmk.at. 

Die Förderrichtlinien und das Ansu-
chen stehen auch als Download zur 
Verfügung: 
www.wko.at/stmk/transporteure.

Investitionszuwachsprämie in Transportwirtschaft 
hätte positiven Beschäftigungseffekt

„Klacska, Branchensprecher der 
Transportwirtschaft für Nach-
besserung bei Förderkriterien“

Die Investitionszuwachsprämie für 
Klein- und Mittelbetriebe (KMU) 
wurde im Herbst von der Bundesre-
gierung beschlossen, um die betrieb-
lichen Investitionen zu stärken und 
Unternehmen damit wettbewerbs-
fähiger zu machen. Dabei sah es zu-
nächst danach aus, dass die gesamte 
Transportbranche von dieser Unter-
stützung ausgeschlossen werden wür-
de.
Dies konnte nun zwar zu einem Teil 
abgewendet werden: Die Anschaf-
fung von Fahrzeugen ausgenommen, 
können auch in der Transportwirt-
schaft alle Investitionen für die Be-
rechnung eines Investitionszuwach-
ses herangezogen werden, sprich etwa 
Modernisierungen oder Umbauten 
von Büros, Garagen, betriebsinter-
nen Werkstätten oder Anschaffung 

von Maschinen. „Damit kommt die 
KMU-Investitionszuwachsprämie 
zwar auch der Verkehrswirtschaft zu-
gute - doch leider nur am Rande“, 
erklärt Alexander Klacska, Obmann 
der Bundessparte Transport und 
Verkehr in der Wirtschaftskammer 
Österreich. „Die wesentlichen Be-
triebsmittel sind in unserer Branche 
nun einmal Lkw und Busse. Dass 
gerade Investitionen in den Fuhrpark 
als Herzstück unserer Branche nicht 
gefördert werden, sorgt bei unseren 
Betrieben zurecht für Unmut“.

Hochrangige Wirtschaftskammerver-
treter hatten die Politik im Vorfeld 
auf diese Schieflage aufmerksam ge-
macht und dazu aufgefordert, faire 
Verhältnisse herzustellen und auch 
Kfz in die Investitionszuwachsprämie 
einzubeziehen.
„Wir begrüßen, dass die Bundesre-
gierung die Transportbranche nun 
nicht mehr kategorisch aus der För-
derung ausschließt. Doch die Be-

nachteiligung ist damit nicht ausge-
merzt. Unsere Fahrzeuge sind unsere 
Zukunftsinvestitionen. Diese nicht 
zu fördern heißt, der Branche Unter-
stützung im immer härter werdenden 
globalen Wettbewerb zu verwehren. 
Darüber hinaus bedeutet jeder Inves-
titionszuwachs im Transportgewerbe 
die Schaffung von Arbeitsplätzen“, 
kritisiert der Bundesspartenobmann. 
Wie Berechnungen zeigen, werden 
pro Lkw, der für ein heimisches Un-
ternehmen unterwegs ist, zwei zu-
sätzliche Jobs geschaffen. Dem Staat 
fallen außerdem pro Lkw mehr als 
50.000 Euro an Einnahmen pro Jahr 
zu. „Das Ziel muss sein, Verkehr 
‚Made in Austria‘ zu stärken und 
wieder mehr österreichische Kennzei-
chen auf die Straßen zu bekommen.  
Dieses Potenzial zu vernachlässigen 
ist kontraproduktiv, und ich kann 
mir nicht vorstellen, dass die Politik 
gerade jetzt bewusst auf einen positi-
ven Beschäftigungseffekt verzichtet“, 
so Klacska. 

Die Spritspartrainings-Förderaktion für Lenkerinnen und 
Lenker von Lkw über 3,5 t hzG – Fördertopf ist noch gefüllt

Die Förderung „Spritspartraining“ 
kann auch auf das C95-Modul ange-
rechnet werden kann.
Die Förderansuchen können wie bis-
her Unternehmer (KMU) mit steiri-
schem Standort stellen, die die Sprit-
spartrainings bei einem steirischen 
Aus- und Weiterbildungsinstitut mit 
einem klima:aktiv-mobil-zertifizier-
ten Trainer im firmeneigenen Lkw 
absolvieren.

Die Abwicklung der Förderung er-
folgt ausschließlich über die Fach-
gruppe für das Güterbeförderungsge-
werbe: 

Alle Infos sowie die Anträge rund um 
die Förderung erhalten Sie bei: 
Pamela Prinz
Tel. 0316/601-638
E-Mail:
befoerderung.gueter@wkstmk.at Fo
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Imagewerbung mit Gondeln am Kreischberg

Im Rahmen unserer groß angelegten Imagekampagne „Friends on 
the Road“ wirbt nun auch der Kreischberg mit Gondeln im gelben 
Friends-Design für mehr Akzeptanz für die heimischen Transpor-
teure.

Mit den neuen Gondeln im „Friends-
on-the Road“-Design am Kreisch-
berg wird die Imagewerbung der 
heimischen Transporteure von der 
Straße mit gelb folierten Lkw in die 
Lüfte getragen. „Gut sichtbar über 
den Köpfen hinweg wollen wir die 
unentbehrlichen Dienste der Fräch-
terbranche plakativ darstellen und 
gleichzeitig für die Bedürfnisse der 
Branche sensibilisieren“, so Ing. 
Albert Moder, Obmann der steiri-
schen Frächter. „Denn es ist für uns 
Transporteure nicht immer rosig. Es 

braucht endlich eine deutliche Ver-
besserung bei den Rahmenbedingun-
gen, dass der heimische Transport im 
Wettbewerb bestehen kann.“ 
    
„Unsere Transporteure hier in der 
Steiermark und auch in Österreich 
sind mit ihren Aktivitäten buch-
stäblich ein wichtiger Motor für die 
Wirtschaft“, sagt Frächterobmann 
Albert Moder. „Doch die schlechten 
Rahmenbedingungen bringen den 
Motor immer wieder zum Stottern.“ 
Eine Unmenge fragwürdiger Bestim-

mungen macht den Betrieben das 
tägliche Wirtschaften schwer:
•	 Betriebe müssen im Rahmen der 

Bemautung zusätzliche Lärm-
kosten bezahlen, obwohl Lkw 
lärmarm sein müssen und die 
Straßen mit Lärmschutzwänden 
geradezu zugepflastert sind. Fo
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EPAL kündigt den einheitlichen europäischen Palettenpool
Österreichische Wirtschaft fürchtet massive Preisanstiege für die Zukunft im Palettentausch!

European Pallet Association (EPAL) 
hat mit einer Pressemitteilung vom 1. 
März 2017 den Beschluss veröffent-
licht, die Tauschvereinbarung mit der 
Union internationale des chemins de 
fer (UIC), dem internationalen Ei-
senbahnverband, per 30. April 2017 
aufzukündigen. Dass bedeutet, dass 
ab diesem Zeitpunkt die Tauschpa-
letten aus Holz mit den Brandings 
UIC und EPAL nicht mehr gegen-
seitig getauscht werden können. Das 
bringt für die österreichische Indust-
rie, Handel und Transportwirtschaft 
einen ausufernden bürokratischen 
Aufwand mit sich. Die Palettenbe-
stände müssen ab dem genannten 
Zeitpunkt getrennt verwaltet werden.
Erst im Oktober 2014 haben die bei-
den Organisationen einen gemeinsa-
men Palettenpool vereinbart und me-
dial den Unternehmen die Sicherheit 
gegeben, dass auf den Palettenpool 
Verlass ist und ein gemeinsamer be-
ständiger Weg in die Zukunft vor-
gezeichnet ist. Nun stellt sich aber 
der österreichischen Wirtschaft die 

Frage: Kann man sich die Zukunft 
mit der Holztauschpalette weiterhin 
leisten? Die Vereinnahmung des ge-
samten Palettentauschmarktes von 
EPAL bringt EPAL zweifelsohne in 
eine wirtschaftliche starke Position, 
die von den Unternehmen nicht ge-
wünscht sein kann. Denn aus Erfah-
rung kann man den Schluss ziehen, 
dass der wirtschaftlich alleinstehende 
Mächtigere auch langfristig alleine 
den Preis bestimmen kann.

„Die ARGE Palettenpool steht je-
dem Wettbewerb offen gegenüber, 
aber diese Vorgehensweise wird auf 
dem Rücken der Unternehmen aus-
getragen, die schließlich nicht nur 
den hohen Verwaltungsaufwand, 
sondern auch den finanziellen Auf-
wand tragen werden müssen“, ist der 
Obmann der ARGE Palettenpool 
in der WKÖ, Karl Kern, überzeugt. 
„Es wird hier nachhaltig das Palet-
tentauschsystem geschädigt, welches 
im Vergleich zu den anderen Syste-
men, wie etwa Mietpaletten, einen 

wesentlichen Preisvorteil hat. Die 
Begründung, dass nur UIC-Paletten 
gefälscht werden ist fern ab jeglicher 
Realität, Markenrechtsverletzungen 
sind bei allen Tauschpaletten zu ver-
zeichnen, die einseitige Darstellung 
eines Palettendienstleisters ist daher 
im Eigeninteresse zu verstehen und 
eine klare Ansage an die UIC, die 
hierzu Stellung beziehen muss.“
Die Betroffenheit dieser Entschei-
dung der EPAL ist in der österreichi-
schen Wirtschaft groß und fordert 
daher die beiden Palettenorganisatio-
nen UIC und EPAL auf, dass sie die 
Verhandlungen wiederaufnehmen 
sollen, um noch vor dem Stichtag 30. 
April 2017 die Trennung des Palet-
tenpools zu verhindern.

Die ARGE Palettenpool unterstützt 
die Mitglieder der WKÖ in der An-
wendung des Palettentauschs und 
berät im direkten Mitgliederkontakt. 
Mitglieder sind die Unternehmen 
der Sparten Industrie, Handel und 
Transport und Verkehr. Fo
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Friends on the Road – Gemeinsames Auftreten ist das Gebot 
der Stunde – jetzt LogCom-Mitglied werden!

Warum LogCom?

Der Lkw ist ein wichtiges und ver-
bindendes Element zwischen der pro-
duzierenden Industrie und dem End-
verbraucher. Dies ist der Bevölkerung 
und den Entscheidungsträgern leider 
oft nicht bewusst. 

Um auf die Bedeutung der Transport-
branche aufmerksam zu machen und 
die österreichischen Transporteure als 
sympathische Partner zu positionie-
ren, wurde die Marke „Lkw-Friends 
on the Road“ von der Arbeitsgemein-
schaft LogCom ins Leben gerufen.

Was macht LogCom?
Die Initiative fällt besonders durch 
die gelben, sympathischen Fahrzeug-
beklebungen bzw. Fahrzeugbeschrif-
tungen im „Friends-on-the-Road“-
Design auf. Lassen auch Sie Ihr 
Fahrzeug bekleben und machen auf 
die Wichtigkeit der Transportbran-
che aufmerksam. Diese Marke ist 
ein Bekenntnis zur österreichischen 
Transportwirtschaft von der Branche, 
für die Branche!

Wie können Sie helfen/unterstützen?
Bitte helfen Sie auch aktiv mit, diese 
Marke noch bekannter zu machen, 

indem Sie einerseits als bereits be-
stehende Mitglieder Ihre Fahrzeuge 
bekleben lassen und anderseits auch 
andere Transportunternehmer und 
Firmen überzeugen Mitglied zu wer-
den. Denn nur gemeinsam können 
wir etwas erreichen!

WERDEN SIE BITTE MIT-
GLIED - Beitrittserklärung 
ausfüllen und an die LogCom 
schicken office@logcom.org! 

Weitere Informationen unter: 
http://www.logcom.at/initiative/ue-
ber-die-logcom/ 

•	 Ebenso fallen zwar hohe Kosten 
für Maut an, doch dürfen unsere 
Lkw-Anhänger nicht einmal auf 
Abstellplätzen der ASFINAG für 
einen gewissen Zeitraum abgesi-
chert stehen gelassen werden.

•	 Weiters müssen unsere Frächter 
nicht-öffentliche (betriebsstätten-
genehmigte) Abstellplätze für ihre 
Lkw nachweisen, wobei diese Be-
stimmung für Lkw, die im Werk-
verkehr eingesetzt werden, nicht 
gelten. Aber auch europarechtlich 
ist dies nicht vorgesehen.

•	 Übertretungen der Lenk- und 
Ruhezeiten im Minutenbereich 

kommen nicht nur dem Lenker 
und dem Unternehmen (Dop-
pelbestrafung) teuer zu stehen, 
sondern können durch Eintra-
gung der Verstöße in das Ver-
kehrsunternehmensregister auch 
die Gewerbeberechtigung kosten. 
Wohlgemerkt, dass es oft nur ei-
nige Minuten sind, und in Anbe-
tracht dessen, dass nach mehreren 
Gesetzen gestraft wird: Kraftfahr-
gesetz, Arbeitszeitgesetz und Ar-
beitsruhegesetz …

„Wir als mobile Branche verlangen 
daher endlich Bewegung in der Po-

litik und nicht Sand im Getriebe“, 
fordert Moder zu Taten auf.

Entsprechend positiv fasst der stei-
rische Obmann daher die jüngsten 
Aussagen von Verkehrsminister Jörg 
Leichtfried auf, seine Bemühungen 
im Kampf gegen illegale Kabotage 
zu verstärken. „Für die heimischen 
Frächter war in den letzten Jahren 
der Druck durch Missachtung der 
Kabotageregelung durch ausländi-
sche Frächter und durch illegale Ge-
werbeausübung im Transportbereich 
stark gestiegen und kostete etlichen 
Transportunternehmungen das Le-
ben“, betont Moder. „Erst im letzten 
Jahr, durch eine erfolgreiche Koope-
ration mit der Finanzpolizei, konnte 
man kleine Erfolge im Kampf gegen 
die Kabotage erzielen.“ 
Wenn man nun Unterstützung von 
Seiten des Bundesministeriums er-
hält, könne man sicher die kleinen 
Erfolge zu großen machen, ist der 
Transporteur aus Scheifling über-
zeugt.
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Jetzt Tickets für die Truck Race Trophy – 
das Trucker Festival am Red Bull Ring – 

vom 12. bis 14. Mai 2017 sichern

Sichern Sie sich jetzt die besten Ti-
ckets für das Rennwochenende im 
XXL-Format und lassen Sie sich 
die Urgewalt der rasanten Giganten 
nicht entgehen!

Tonnenschwere PS-Giganten sowie 
Truck-Korsos, Trucker Camp, Aus-
stellungen und Konzerte: Von 12. bis 
14. Mai 2017 werden die Piloten der 
dicken Brummer in der Steiermark 
wieder um EM-Punkte kämpfen.

Für ein spannendes Rennen ist also 
gesorgt, aber auch abseits des Renn-
geschehens warten wieder zahlreiche 
Highlights auf Sie: 

Die European Giants werden die 
Zuschauer in Staunen versetzen, mit 
Mario Barth bringt einer der bekann-

Broschüre Lkw-Fahrverbote in Europa 2017 
ab sofort erhältlich!

Der Straßengüterverkehr in Europa 
unterliegt derzeit in 29 Staaten einem 
zeitweisen – von Land zu Land recht 
unterschiedlichen – Fahrverbot. So 
gibt es in zahlreichen Ländern auf 
dem gesamten Straßennetz bzw. Teil-
abschnitten ganzjährige Wochenend-
fahrverbote sowie auch für einzelne 
Länder Ferienfahrverbote, vornehm-
lich während der Sommermonate. 
Neben verschiedenen regional und 
sektoral geltenden Fahrverboten be-
steht darüber hinaus noch eine Rei-
he von örtlichen Fahrverboten, die 
sowohl eine zeitliche als auch eine 
räumliche Verlagerung des Schwer-
lastverkehrs zur Folge haben.

Mit dieser Broschüre gibt es wiede-
rum eine Zusammenstellung für die 
im europäischen Ausland geltenden 
Fahrverbote mit Erläuterungen für 
den grenzüberschreitenden Stra-
ßengüterverkehr für das Jahr 2017, 
soweit sie zum heutigen Zeitpunkt 
bekannt sind. Den Speditionen und 
Transportunternehmen, der verla-
denden Wirtschaft, aber auch den 
Kunden soll mit dieser Veröffentli-
chung eine nützliche und praktische 
Hilfe bei der tagtäglichen Transport-
disposition und Terminplanung an 
die Hand gegeben werden.

Treueangebot

testen Tattoo-Künstler der Welt sei-
nen weltberühmten Tattoo-Lifestyle 
von Amerika zur Truck Race Trophy 
und die bärenstarken Football-Spie-
ler der Projekt Spielberg Graz Giants 
sorgen an der Wurfwand für Stim-
mung! Auf dem Racetrack werden 
die Supercar Challenge, die Sports 
Car Challenge sowie der Suzuki Cup 
für waghalsige Windschatten-Duelle, 
beinharte Zweikämpfe und knappe 
Entscheidungen sorgen! 

Partner und Mitarbeiter/innen ha-
ben daher die Möglichkeit, maxi-
mal 4 Tickets von 15. März bis zum 
15. April 2017 zum Spezialtarif von 
minus 20 % für folgende Kategori-
en zu erwerben: 

Tribünentickets für Partner und Mitarbeiter/innen zum Spezialtarif von minus 20 %! 

•	 Kategorie 1 Red Bull Tribünen 
Tickets in den Sektoren A,B,C 
oder 

•	 Kategorie 2 Red Bull Tribünen 
Tickets in den Sektoren D-K + 
Start-Ziel.

Unter Angabe eines Promo-Codes 
„TRTWKO17“ stehen diese Tickets 
auf der Website https://www.projekt-
spielberg.com/truckracetrophy zur 
Verfügung. 

Achtung, dieses Ticketangebot ist 
limitiert! Ausgenommen sind VIP-
Tickets bzw. Freitagstickets. 

Für etwaige Rückfragen steht das 
Team von gpticketshop (support@
gpticketshop.com) jederzeit gerne zur 
Verfügung.

Die AISÖ – www.aisoe.at – bietet ab sofort die gemeinsame Broschüre der Verbände 
DSLV/AIST/AISÖ mit dem Titel:„LKW-Fahrverbote in Europa 2017“ an!

Die Broschüre bietet Länderüberbli-
cke (Stand Februar 2017) zu:
•	 Belarus
•	 Belgien
•	 Bulgarien
•	 Dänemark
•	 Deutschland
•	 Estland
•	 Frankreich
•	 Fürstentum Liechtenstein
•	 Griechenland
•	 Großbritannien
•	 Italien
•	 Kroatien
•	 Lettland
•	 Luxemburg
•	 Niederlande
•	 Österreich
•	 Polen
•	 Portugal
•	 Rumänien
•	 Russland
•	 Schweiz
•	 Serbien
•	 Slowakische Republik
•	 Slowenien
•	 Spanien
•	 Tschechische Republik
•	 Türkei
•	 Ukraine
•	 Ungarn
	 sowie
•	 Länder ohne Fahrverbote

Die Broschüre ist zum Preis von 50 
Euro (netto) (für AISÖ-Mitglieder: 
40 Euro netto) in elektronischer 
Form als PDF-Dokument erhältlich! 
Mit dem Kauf erhalten Sie außerdem 
sämtliche Länderaktualisierungen für 
das Jahr 2017 in weiterer Folge kos-
tenlos! 

Bestellungen richten Sie bitte direkt 
an: office@aisoe.at.
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Die Rechtsanwaltskanzlei Dr. Schärmer 
ist spezialisiert auf Transportrecht berät 
und vertritt Unternehmen in sämtlichen 
Angelegenheiten mit Bezug zur Trans-
portwirtschaft, Logistikwirtschaft oder 
Speditionswirtschaft. 

Das Aufgabenfeld umfasst folgende Be-
reiche: 
•	 Schadenersatzprozesse bei Trans-

portschäden, Lagerschäden 
•	 Betreibung von Frachtforderungen
•	 Vertretung in Verkehrsrechtsangele-

genheiten
•	 Vertretung bei allen Versicherungs-

streitigkeiten rund um den Transport

Durch die mehrjährige Erfahrung von 
Dr. Schärmer als ehemaliger Mitarbei-
ter in der Transportbranche steht eine 
praxisbezogene Problemlösung stets im 
Vordergrund. 

Nähere Informationen finden Sie unter: 
www.transportrecht.at

Dr. Dominik Schärmer 
 Rechtsanwalt 
 Ungargasse 15/5 
 1030 Wien
 
T +43 1 310 02 46 
F +43 1 310 02 46-18 
kanzlei@schaermer.com
www.transportrecht.at
 

Transportrecht
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• Transporte
• Baumeisterarbeiten
• Erdbau
• Steinbruch
• Schotterwerk

8605 Kapfenberg | Winklerstraße 74 + 54
Tel.: 03862/22 384 | Fax: 03862/23 855 | office@trippl.com  

Jahre

Baggerarbeiten • 
Betontransporte •

Baumaschinenverleih •
SB-Dieseltankstelle • 

www.trippl.com

BAUEN MIT DER SICHERHEIT EINES 
ERFAHRENEN TEAMS

Scania übernimmt Vorreiterrolle bei 
vollständig autonom fahrenden Lkw im 

Platooning 
 

Scania nutzt modernste Technologie aus eigener Entwicklung für das welt-
weit erste komplett autonom fahrende Platooning-System. Die Lkw-Kolonne 
wird auf öffentlichen Straßen fahren und Container von einem Terminal zum 
anderen im Hafen von Singapur transportieren. Vier Lkw sollen in einem ge-
ringen Abstand hintereinander fahren, d. h. drei Lkw fahren autonom hinter 
einem Führungs-Lkw her. Darüber hinaus sollen die Vorgänge für präzises 
An- und Abdocken der Fracht komplett automatisiert werden.  „Autonome 
Fahrzeuge und Platooning, also Kolonnenfahren, sind für künftige nachhal-
tige Transportsysteme von zentraler Bedeutung“, so Claes Erixon, Head of 
Research and Development bei Scania. „Für uns bedeutet dies eine hervorra-
gende Gelegenheit, unsere führende Rolle und unsere Technologien in diesem 
neuen und spannenden Bereich unter Beweis zu stellen. Wir leisten Pionier-
arbeit auf einem Gebiet, durch das nicht nur Menschenleben im Straßen-
verkehr gerettet, sondern auch Umweltbelastungen, die durch den Transport 
verursacht werden, erheblich reduziert werden können.“ 
 
Das mehrjährige Projekt wird von dem Verkehrsministerium und der Ha-
fenbehörde Singapurs (PSA) koordiniert. Toyota ist ebenfalls daran beteiligt. 
Lkw-Platooning hat bereits gezeigt, dass das Kolonnenfahren ein großes 
Kraftstoff-Einsparpotenzial bietet und einen Beitrag zu mehr Verkehrssicher-
heit leisten kann.  
 
„Lkw-Fahren, so wie wir es heute kennen, ist äußerst arbeitsintensiv. In vie-
len Ländern mangelt es an Lkw-Fahrern. Insofern stellt die Lkw-Platooning-
Technologie für uns eine Möglichkeit dar, die Produktivität sowohl im Ha-
fensektor als auch in der Lkw-Branche zu steigern. Sie eröffnet Lkw-Fahrern 
zudem die Chance, höher qualifizierte Positionen als Fuhrparkbetreiber und 
-manager zu übernehmen“, erklärt Pang Kin Keong, Permanent Secretary for 
Transport and Chairman of the Committee on Autonomous Road Transport 
in Singapur (CARTS). 
 
Die Lkw-Platooning-Tests werden in zwei Phasen gegliedert. In der ersten 
Phase liegt der Schwerpunkt auf Konzeption, Testen und Feinjustierung der 
Lkw-Platooning-Technologie, um sie an die lokalen Bedingungen anzupas-
sen. Diese Phase wird von Scania und Toyota sowie deren Forschungszentren 
in Schweden und Japan begleitet, um die vorhandene Entwicklungsarbeit der 
beiden Hersteller effizient zu nutzen. In der zweiten Phase werden Tests vor 
Ort stattfinden und die Entwicklung der Technologie wird in Singapur vor-
angetrieben werden. 
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Boxen stopp Boxen stopp

Die abgedruckten Beiträge bieten einen Überblick zum Mediengeschehen der letzten Wochen und 
Monate und zeigen einen Auszug der Aktivitäten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit.

Transporteure auf medialem Überholkurs

 Transporteure fordern 
Berücksichtigung ihrer Anliegen im 

Regierungsupdate

OTS, 27. Jänner 2017

 Transporteure unterstützen 
Bemühungen im Kampf gegen illegale 

Kabotage
OTS, 1. Febraur 2017

 Europäisches Lkw-Kartell: 
Prozesschancen und -risiken 
für betroffene Unternehmen

OTS, 10 Jänner 2017

 Transporteure zu Kabotage: 
Brauchen effektive Kontrolle und klare 

gesetzliche Rahmenbedingungen

OTS, 13. Dezember 2016
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Boxen stopp Boxen stopp

 Stimmung in der Transportwirtschaft hellt sich 
auf – Beschäftigung bleibt Sorgenkind

WKO, Jänner 2017

 EPAL kündigt den einheitlichen 
europäischen Palettenpool

OTS, März 2017

 Trennung des Europalettenpools: Wirtschaft 
wird trotzdem weiter alle Paletten tauschen!

OTS, März 2017
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Wordrap

Factbox
Firma: 
Zörweg GmbH
	

Geschäftsführer:	  
Evelyn Zörweg; Franz Zörweg

Sitz:			 
Niedergstatt 7, 8960 Mitterberg
T. 03684/23 65
M. office@zoerweg-gmbh.at

Gründungsjahr: 1987

Mitarbeiter: ca. 50 
Fuhrpark: Kranfahrzeuge, Lkw mit 
div. Aufbauten, Baumaschinen

Tätigkeitsfeld: Transporte und Kran-
arbeiten im Baubereich, Holztrans-
porte, Schneeräumung, Straßenrei-
nigung, Erdbau

Was macht den Brüdern Christian und 
Franz Zörweg an ihrem Beruf beson-
deren Spaß?
•	Dass sie Beruf und Hobby verbin-

den können;
•	die Möglichkeit, neue Herausforde-

rungen erfolgreich zu bewältigen;
•	dass sie ein gutes Team hinter sich 

haben.

Wären Sie keine Frächter ...
•	wären wir Mechaniker

Wenn Sie in der Branche etwas än-
dern könnten, was wäre das?
•	Die Preise auf ein vernünftiges 

Niveau bringen.

Christian und Franz Zörweg (v. l. n. r.)

Wer von Baubeginn bis Bauende bestens 
bedient sein will, der setzt auf Zörweg GmbH
Durch den umfassenden und im Besonderen auf den Baubereich abgestimmten Maschinen- und 
Fuhrpark hebt sich der seit Jahrzehnten in der Obersteiermark ansässige Transportbetrieb Zörweg 
GmbH deutlich von der Konkurrenz ab. Der unermüdliche Einsatz aller Familienmitglieder und der 
engagierten Mitarbeiter sind für den Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend.

Die Firma Zörweg GmbH kann sich durch Spezialequipment, das in vielen Bereichen zum Einsatz kommt, von 
der Konkurrenz bestens abheben. Das komplette Dienstleistungsangebot, gewissenhaftes Arbeiten der Mitarbei-
ter und deren Zusatzausbildungen sorgen dafür, dass das Feedback der Kunden durchgehend positiv ist.

Das Familienunternehmen Zörweg 
GmbH, das 1987 als Einzelunterneh-
men von Evelyn Zörweg gegründet 
wurde, blickt auf eine erfolgreiche 
Vergangenheit zurück und stellt mit  
Know-how und den besten Spezial-
maschinen die richtigen Weichen für 
eine ebenso glänzende Zukunft.

Das Einzelunternehmen wurde zwölf 
Jahre nach Gründung, 1998, in eine 

GmbH eingebracht. Als Erdbauun-
ternehmen gegründet, ist es heute, 
wenn es ums Bauen geht, die Firma 
in der Obersteiermark, die von Bau-
beginn bis Bauende ihre Kunden aktiv 
und vor allem zufriedenstellend und 
umfassend begleitet. Nachdem 2007 
Franz Zörweg sen. einen Unfall hatte, 
übernahmen 2008 Evelyn und Franz 
Zörweg jun. die Geschäftsleitung. Im 
Unternehmen zieht die ganze Familie 

diversen Fahrverbote, wie z. B. in den 
Ferien, die B 320 betreffend, aus.
Ob Fertigteilhaus, Brückensanierun-
gen oder Spezialhubarbeiten für Ge-
neratoren, Zörweg hat für jeden Be-
darf das entsprechende Equipment. 
Die Spezialkräne können mit einer 
Ausladung von bis zu 36 m punkten, 
die in allen Bereichen, z. B. auch bei 
Holzarbeiten, zum Einsatz kommen.
Von der einfachen Schotterfuhr bis 
hin zu besonderen Überstellungen, 
mit ihren Spezialmaschinen bzw. 
Spezialaufbauten bedient das Un-
ternehmen seine Kunden bestens. 
Am Sektor Erdbau zählt die Firma 
vor allem bei der Errichtung von 
Forstwegen, Steinschlichtungen für 
Hangsicherungen und Flussverbau-
ten zu den führenden Professionis-
ten. „Durch unseren umfangreichen 
Maschinenpark, der immer auf dem 
neuesten technischen Stand ist, kön-
nen wir von Beginn bis zum Ende 
eines Hausbaues, alles abdecken“, so 
Franz Zörweg. „Unser Hauptaugen-

merk liegt in einer professionellen, 
raschen und auf den Kunden zuge-
schnittenen Durchführung unserer 
Arbeit.“
Neben der familiären Zusammenar-
beit sind es nicht zuletzt die guten 
Mitarbeiter, die zur erfolgreichen 
Entwicklung der Zörweg GmbH 
beigetragen haben. Ein gutes Arbeits-
klima und das Wohl der Beschäftig-
ten stehen für die Geschäftsleitung 
an oberster Stelle, und daher ist es 
auch nicht wirklich überraschend 
zu hören, dass 95 % der Mitarbeiter 
Stammpersonal sind und auch der 
erste Mitarbeiter seit Firmengrün-
dung noch immer im Betrieb be-
schäftigt ist. Dementsprechend lautet 
auch das Firmenmotto: „Eine Firma 
ist nur so gut wie ihre Mitarbeiter“. 

„Das Bestehende zu erhalten und die 
kommenden Herausforderungen er-
folgreich zu meistern, ist das Ziel für 
die kommenden Jahre“, erklärt Franz 
Zörweg abschließend.

an einem Strang. So legte Christian 
Zörweg 2015 die Konzessionsprüfung 
für das Gütertransportgewerbe ab und 
leitet zurzeit die Werkstatt. Die Part-
nerin von Franz jun., Katharina, un-
terstützt Evelyn Zörweg im Büro.
Der Standort, außerhalb des Ortszen-
trums, mit guter Anbindung an die 
B  320 bringt sowohl Vor- als auch 
Nachteile mit sich. Erschwerend für 
den saisonalen Betrieb wirken sich die Fo
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Boxen stopp Boxen stopp

Wordrap

Factbox
Firma: 
Schwarzl Transport GmbH
	

Geschäftsführer:	  
Heinrich Geiger
Franz Waldmann

Sitz:			 
Thalerhofstr. 88, 8141 Premstätten
T. 050 626-3681
www.schwarzl-gruppe.at

Gründungsjahr: 2010

Mitarbeiter: ca. 70 
Fuhrpark: 60 Lkw
verschiedener Bauart

Tätigkeitsfeld: Transporte von der 
Schottergewinnung zur Aufberei-
tung, Beschickung interner und 
externer Betonmischanlagen, Kies- 
und Beton-Transporte an Gewerbe-, 
Industrie-, Handel- und Privatkunden

Was macht Heinricht Geiger an seinem 
Beruf besonderen Spaß?
•	Dass er interessant ist;
•	dass neue Herausforderungen auf 

ihn warten;
•	und der persönliche Kontakt zu 

Mitarbeitern und Kunden.

Wären Sie kein Frächter ...
•	wäre ich im Betonerzeugerbereich 

tätig.

Wenn Sie in der Branche etwas än-
dern könnten, was wäre das?
•	Mehr Vernunft im Umgang unter 

den Frächterkollegen.

Heinrich Geiger

Schwarzl Transport GmbH – ein eigenständiger 
Bereich im erfolgreichen Firmengeflecht der PORR AG
Optimale Lösungen für Auftraggeber, konstruktive Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Kunden, eine 
hohe Servicebereitschaft und die laufende Weiterentwicklung des Expertenteams im Bereich Logistik, 
zeichnen die Schwarzl Transport GmbH aus.

Mit der Gründung einer Erdbewe-
gungsfirma durch KR Karl Schwarzl 
wurde 1959 der Grundstein für eine 
österreichische Erfolgsgeschichte ge-
legt.

Die eigenständige Schwarzl Transport 
GmbH, die 2010 ins Leben gerufen 
wurde, war davor in der Schwarzl Be-
triebs GmbH integriert. Notwendig 
wurde der Schritt zur Abkoppelung, 
um eine gesetzliche Gleichstellung al-
ler Mitarbeiter zu erreichen. 
Der Hauptaufgabenbereich der 

Schwarzl Transport GmbH liegt im 
Kies- und Beton-Transport. Von den 
getätigen Fahrten entfallen ca. 70 % 
für die eigenen Gesellschaften, der 
Rest für externe Auftraggeber. 
Wie alle Firmen im Baugewerbe un-
terliegt die Schwarzl Transport GmbH 
auch saisonalen Schwankungen, mit 
Hauptauslastung von April bis No-
vember. In Spitzenzeiten kann das 
Unternehmen auf ca. 30 Fahrzeuge 
von verlässlichen Subunternehmen 
zurückgreifen, um äußerst flexibel auf 
Kundenwünsche reagieren zu können. 

Kunden aus Industrie, Gewerbe, Han-
del bis hin zum Privatkunden werden 
in der Steiermark, vorrangig in den 
Bezirken Graz, Graz-Umgebung, 
Leibnitz, Weiz, Voitsberg – in denen 
das Unternehmen auch Außenwerke 
besitzt – bedient.

Geschäftsführer Heinrich Geiger, der 
bereits seit 1986 im Betrieb ist und 
unter anderem den Bereich Transport 
betreut, zum Wandel in der Branche: 
„Geändert hat sich vor allem der Zeit-
faktor, alles wurde schnelllebiger. Wir 
liefern just in time und die Kunden-
anfragen sind hoch und erfolgen meist 
kurzfristig. Ein hohes Maß an Flexi-
bilität, die zu einer unserer Stärken 
zählt, ist daher Voraussetzung. Wir 
verfolgen ein qualifiziertes und intelli-
gentes Wachstum, sowie eine nachhal-
tige Ertrags- und Werteentwicklung. 
In jedem unserer Arbeitsfelder setzen 
wir auf Know-how, Engagement und 
Kundennähe. Auch der Fuhrpark un-
terzog sich in den Jahren einem un-
glaublichen Wandel – heute besteht  
unsere Fahrzeugflotte aus emissions- 
und geräuscharmen Lkw verschie-
denster Bauart.“
Die größten Herausforderungen sieht 
Geiger in den Sozialvorschriften hin-
sichtlich Arbeitszeit und Lenkzeiten, 
die sich besonders in einem saisonalen 
Betrieb ungünstig auswirken. „Mit 
unserem Betriebsvereinbarungssys-
tem versuchen wir daher, soweit es 
die gesetzlichen Bestimmungen zu-
lassen, die Möglichkeit zu schaffen, 
dass unsere Mitarbeiter in der Saison 
Stunden ansparen, die sie dann in den 
Wintermonaten aufbrauchen können 
und dadurch ganzjährig beschäftigt 

sind“, so der Geschäftsführer. „Unsere 
Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut 
und Antrieb unseres Erfolgs. Team-
geist wird bei uns groß geschrieben, 
denn nur durch die gemeinsame, kon-
struktive Zusammenarbeit sind wir in 
der Lage, Spitzenleistungen für unsere 
Kunden zu erbringen.“
Dass Mitarbeiter einen besonders ho-
hen Stellenwert im Unternehmen ha-
ben, unterstreicht auch die Tatsache, 
dass sie zahlreiche Möglichkeiten zur 
internen Weiterbildung und dadurch 
klassische Aufstiegsmöglichkeiten im 
Betrieb haben. So kann sich der Kraft-
fahrer bei Interesse z. B. in Richtung 
Labor, Mischmeister, Betontechnolo-
gie, Kiesaufbereitung bis hin zum Dis-
ponenten oder Werksleiter emporar-
beiten – eine Chance, die bereits von 
vielen Beschäftigten genutzt wurde. 
Diese Mitarbeiterkultur des Unter-
nehmens gewährleistet zum einen mo-
tivierte Mitarbeiter, die sich stark mit 
ihrem Unternehmen identifizieren 
und so zur Kundenzufriedenheit und 
letztendlich zum Erfolg des Unterneh-
mens beitragen und verhindert zum 
anderen saisonal bedingte Abgänge 
des Personals.
Besonderes Augenmerk legt die Un-
ternehmensführung auch auf einen 
technisch einwandfreien Fuhrpark, 
der regelmäßig erneuert wird. Andere, 
außergewöhnliche Investitionen ste-
hen zurzeit nicht auf dem Plan.

Heinrich Geiger ist Vorsitzender des 
AK der Bundessparte Industrie Ver-
kehrsrecht Bau für Österreich und im 
Rahmen dieser Tätigkeit sehr bemüht, 
für die Branche beste Lösungen zu er-
arbeiten.Fo
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Ein verlässlicher Drucker 
			        ist einfach unerlässlich!
büro+technik Buchgraber ist führender Büromaschinenanbieter und spezialisiert auf maßgeschnei-

derte Druckerlösungen. Die Kunden profitieren vom jahrelangen Know-how des Unternehmens, das 

nicht nur passende Lösungen findet, sondern auch bei Problemen rasch und kompetent zur Seite 

steht. Siegfried Buchgraber legt größten Wert auf umweltschonende Produkte, die effizientes Arbei-

ten in einer geräuscharmen Umgebung ermöglichen. Seine Empfehlung für die Logistikbranche ist 

daher der brother HL-L6400DW. 

Keine faulen Kompromisse eingehen, ist 
für Siegfried Buchgraber oberstes Gebot. 
„Ich bin immer bemüht, meinen Kunden 
die Lösung zu bieten, die sie auch brau-
chen. Gerade im Bereich „Drucker“ gibt 
es je nach Anforderung viele Wahlmög-
lichkeiten. Daher steht für mich an erster 
Stelle, einen Drucker für alle, der alles 
Notwendige kann, zu empfehlen“, be-
tont Buchgraber.

Druck(en) in der Logistik
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind 
zwei wichtige Eigenschaften, die erfolg-
reiche Logistikprozesse heute vorweisen 
müssen.
Jeder Drucker, der individuell für be-
stimmte Anforderungen ausgelegt ist, 

steigert die Effizienz und Produktivität 
eines Unternehmens und trägt zum ent-
spannten Arbeitsalltag bei.
Eine effiziente Logistik beginnt bereits im 
Office. 

Der Drucker – unersetzbarer Teil 
der Logistikprozesse
Der Eingang einer Anfrage durch den 
Kunden zieht eine Reihe an Schritten 
nach sich, an deren Ende die Lieferung 

und die Rechnung stehen. Zwischen die-
sen Schritten gibt es trotz Digitalisierung 
reichlich gedruckte Dokumente. Mit dem 
Ausfall eines zentralen Druckers platzen 
sehr schnell Liefertermine und der Rech-
nungslauf verzögert sich.
Auf diese speziellen Bedürfnisse zuge-
schnitten, hat brother den HL-L6400DW 
entwickelt. Eine herausragende Druck-
geschwindigkeit, zahlreiche flexible 
Papiermanagement-Varianten und bril-
lante Druckergebnisse, bei günstigem 
Seitenpreis sprechen für sich.

Effizienz
Dank der bis zu 27 unterschiedlichen Pa-
piermanagement-Varianten ist jeder HL-
L6400DW optimal für unterschiedlichs-
te Aufgaben gerüstet. Die optionalen 

Kassetten, Tower Trays und Mailboxes 
können nach individuellen Ansprüchen 
zusammengestellt werden.

Engpässe beseitigen
Greifen viele Mitarbeiter zeitgleich auf 
den Drucker zu, ist die Druckgeschwin-
digkeit gefragt. Mit 50 Seiten pro Minute 
ist der HL-L6400DW ideal für ein hohes 
Druckvolumen, ohne jedoch auf hohe 
Druckqualität verzichten zu müssen.
Für große Druckvolumen besteht die 
Möglichkeit, die Papierkapazität auf bis 
zu 2 650 Blatt zu erhöhen. Dank des Bar-
codedrucks, kann der Drucker schnell 
und einfach Barcodes in hoher Qualität 
auf Lieferscheine etc. drucken.
Außerdem besitzt das Gerät einen 
Mehrfachsatzdruck, der automatisch Ko-
pien des Ausdrucks ausgibt und in Ver-
bindung mit einer Mailbox diese auch 
sortiert.

Schutz sensibler Daten
Der HL-L6400DW ist mit integrierten 
NFC-Kartenleser ausgestattet, der mit 
gängigen IC-Kartentypen kompatibel 

ist. Dank Kombination von Laserdrucker 
und Kartenleser startet der Druck erst 
nach einer Verifizierung und man kann 
seine Dokumente vor Einblick durch 
Dritte schützen.

Flexibilität
Neben dem Desktop PC bietet der Dru-
cker die Möglichkeit mit Ihrem Mobilge-
rät flexibel von verschiedenen Umge-
bungen zu drucken.

Kosten minimieren
Ein weiterer Vorteil von brother-Dru-
ckern ist deren besonders günstiger 
Seitenpreis. Der HL-L6400DW ist in die 
Brother PrintSmart-Konzepte implemen-
tierbar und hilft so zu niedrigen Seiten-
preisen und geringen Wartungskosten.

Einfach beeindruckend

¾¾ bis zu 50 Seiten/Minute Druck-
geschwindigkeit

¾¾ niedrige Folgekosten

¾¾ hohe, felxible Papierkapazität 
mit bis zu 5 Papierkassetten

¾¾ einfache Handhabung

¾¾ sauberes Druckbild und Bar-
code-Druck

¾¾ Dokumentenecht drucken mit 
PTS-Zertifikat

¾¾ Zeit- und Kostenersparnis in der 
Versandabwicklung

¾¾ 3 Jahre Vor-Ort-Garantie

¾¾ Eco-Modus für schonendes Ar-
beiten

Der HL-L6400DW
kombiniert 

Geschwindigkeit, 
Flexibilität, Qualität 
und Zuverlässigkeit.

Bis zu 99 % weniger 
Feinstaubemission, 

bis zu 415 Watt 
Energieersparnis,

bis zu 4 dB 
weniger Lärm
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